
I FestsetzungenI Festsetzungen
11 Einrichtungen und Flächen für Gemeinbedarf gem. § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGBEinrichtungen und Flächen für Gemeinbedarf gem. § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB

Einrichtungen für Gemeinbedarf "Kulturelle Zwecke"Einrichtungen für Gemeinbedarf "Kulturelle Zwecke"
Hier: KulturquartierHier: Kulturquartier

22 Art der baulichen NutzungArt der baulichen Nutzung
        gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 - 15 BauNVOgem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 - 15 BauNVO

Einrichtungen für Gemeinbedarf "Soziale Zwecke"Einrichtungen für Gemeinbedarf "Soziale Zwecke"
Hier: KitaHier: Kita

Urbanes Gebiet gem. § 6a BauNVO mit Nummerierung der TeilflächeUrbanes Gebiet gem. § 6a BauNVO mit Nummerierung der Teilfläche

33 Maß der baulichen NutzungMaß der baulichen Nutzung
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 21a BauNVOgem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 21a BauNVO

maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ)maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ)

maximal zulässige Geschossflächenzahl (GFZ)maximal zulässige Geschossflächenzahl (GFZ)

minimal und maximal zulässige Anzahl Vollgeschosseminimal und maximal zulässige Anzahl Vollgeschosse

44 Bauweise, überbaubare GrundstücksflächeBauweise, überbaubare Grundstücksfläche
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 - 23 BauNVOgem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 - 23 BauNVO

BaugrenzeBaugrenze

BaulinieBaulinie

abweichende Bauweise (s. textliche Festsetzungen)abweichende Bauweise (s. textliche Festsetzungen)

minimal und maximal zulässigeminimal und maximal zulässige
Wandhöhe von HauptbaukörpernWandhöhe von Hauptbaukörpern

66 Flächen für Stellplätze, Tiefgaragen sowie GemeinschaftsanlagenFlächen für Stellplätze, Tiefgaragen sowie Gemeinschaftsanlagen
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 BayBOgem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 BayBO

Gemeinschaftsgarage (Parkhaus) / Gemeinschaftstiefgarage inklusive ZufahrtenGemeinschaftsgarage (Parkhaus) / Gemeinschaftstiefgarage inklusive Zufahrten
sowie Bezug Baugebiet (z.B. TF7)sowie Bezug Baugebiet (z.B. TF7)

Flächen für Tiefgaragen inklusive ZufahrtenFlächen für Tiefgaragen inklusive ZufahrtenTGTG

Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Militärische Anlage"Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Militärische Anlage"
gem. § 11BauNVOgem. § 11BauNVO

Durchgang mit AngabeDurchgang mit Angabe
der minimalen lichten Höhe (siehe 4.5 und 4.6)der minimalen lichten Höhe (siehe 4.5 und 4.6)

KulturquartierKulturquartier

KitaKita

PolizeiPolizei
Fläche für Gemeinbedarf mit ZeckbestimmungFläche für Gemeinbedarf mit Zeckbestimmung
Hier: PolizeiHier: Polizei

Umgrenzung städtebaulicher ParameterUmgrenzung städtebaulicher Parameter
innerhalb Baugebiete / Baufensterinnerhalb Baugebiete / Baufenster

maximal zulässige Anzahl Vollgeschossemaximal zulässige Anzahl Vollgeschosse

gesonderte Erdgeschoßnutzung (s. textliche Festsetzungen)gesonderte Erdgeschoßnutzung (s. textliche Festsetzungen)

2.52.5 Innerhalb des Sonstigen Sondergebiets mit der Zweckbestimmung "Militärische Anlage" sindInnerhalb des Sonstigen Sondergebiets mit der Zweckbestimmung "Militärische Anlage" sind
ausschließlich unterirdische bauliche Anlagen zulässig. Ergänzend sind allgemein zulässig:ausschließlich unterirdische bauliche Anlagen zulässig. Ergänzend sind allgemein zulässig:
-- Ein Zugang zur OberflächeEin Zugang zur Oberfläche
-- Oberlichter zur natürlichen Belichtung der unterirdischen AnlagenOberlichter zur natürlichen Belichtung der unterirdischen Anlagen

4.24.2 Folgende Abweichungen von der Baugrenze sind zulässig:Folgende Abweichungen von der Baugrenze sind zulässig:
- Ein Überschreiten der Baugrenze um bis zu 1,5 m auf maximal einem Drittel der Fassadenlänge für- Ein Überschreiten der Baugrenze um bis zu 1,5 m auf maximal einem Drittel der Fassadenlänge für

untergeordnete Gebäudeteile wie Balkone, Loggien, Vordächer etc.untergeordnete Gebäudeteile wie Balkone, Loggien, Vordächer etc.

4.34.3 Folgende Abweichungen von der Baulinie sind zulässig:Folgende Abweichungen von der Baulinie sind zulässig:
-- In der Erdgeschosszone ein Unterschreiten der Baulinie um bis zu 4 m.In der Erdgeschosszone ein Unterschreiten der Baulinie um bis zu 4 m.
-- Im Bereich der Teilfläche 15 (TF15) ein Über- und Unterschreiten der Baulinie um bis zu 1,5 m fürIm Bereich der Teilfläche 15 (TF15) ein Über- und Unterschreiten der Baulinie um bis zu 1,5 m für

untergeordnete Gebäudeteile wie Balkone, Loggien, Vordächer etc.untergeordnete Gebäudeteile wie Balkone, Loggien, Vordächer etc.
-- Überschreiten und Unterschreiten bis zu 0,3 m zur Gliederung der FassadeÜberschreiten und Unterschreiten bis zu 0,3 m zur Gliederung der Fassade

4.44.4 Ein Dachüberstand von bis zu 0,6 m über Baulinie und Baugrenze ist zulässig.Ein Dachüberstand von bis zu 0,6 m über Baulinie und Baugrenze ist zulässig.

4.54.5 In den Teilbereichen des Urbanen Gebiets ist zu den öffentlichen Straßenverkehrsflächen mitIn den Teilbereichen des Urbanen Gebiets ist zu den öffentlichen Straßenverkehrsflächen mit
Nebenanlagen – ausgenommen sind Einfriedungen-–ein Mindestabstand von 1,0 m einzuhalten.Nebenanlagen – ausgenommen sind Einfriedungen-–ein Mindestabstand von 1,0 m einzuhalten.

4.64.6 Im Bereich der Teilfläche 5 (TF5) des Urbanen Gebiets und der Überschneidung der überbaubarenIm Bereich der Teilfläche 5 (TF5) des Urbanen Gebiets und der Überschneidung der überbaubaren
Grundstücksfläche (Baufenster) mit der Öffentlichen Verkehrsfläche ist ausschließlich eineGrundstücksfläche (Baufenster) mit der Öffentlichen Verkehrsfläche ist ausschließlich eine
Obergeschossnutzung der Teilfläche TF 5 des Urbanen Gebiets oberhalb einer lichten Höhe vonObergeschossnutzung der Teilfläche TF 5 des Urbanen Gebiets oberhalb einer lichten Höhe von
4,5 m über der Oberfläche der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „verkehrsberuhigt“4,5 m über der Oberfläche der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „verkehrsberuhigt“
zulässig. Die überbaubare Fläche wird dem Baugrundstück zugerechnet.zulässig. Die überbaubare Fläche wird dem Baugrundstück zugerechnet.

4.74.7 Innerhalb der festgesetzten Fläche „Durchgang“ Im Bereich der Teilfläche 10 des Urbanen GebietsInnerhalb der festgesetzten Fläche „Durchgang“ Im Bereich der Teilfläche 10 des Urbanen Gebiets
ist ausschließlich eine Obergeschossnutzung oberhalb einer lichten Höhe von 3 m zulässig.ist ausschließlich eine Obergeschossnutzung oberhalb einer lichten Höhe von 3 m zulässig.

55 AbstandsflächenAbstandsflächen
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB i.V.m. Art. 6 BayBOgem. § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB i.V.m. Art. 6 BayBO

5.15.1 Die Baugrenzen und Baulinien beinhalten die Abstandsflächen gem. Art. 6 Abs. 5 S. 3 BayBO,Die Baugrenzen und Baulinien beinhalten die Abstandsflächen gem. Art. 6 Abs. 5 S. 3 BayBO,
soweit gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, z.B. eine ausreichende Belichtung und Belüftung,soweit gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, z.B. eine ausreichende Belichtung und Belüftung,
gewährleistet werden können.gewährleistet werden können.

6.46.4 Tiefgaragen sind ausschließlich in den zeichnerisch festgesetzten Flächen für Tiefgaragen zulässig.Tiefgaragen sind ausschließlich in den zeichnerisch festgesetzten Flächen für Tiefgaragen zulässig.
Ein- und Ausfahrten bzw. Zufahrten sind in das Gebäude zu integrieren und direkt zur angrenzendenEin- und Ausfahrten bzw. Zufahrten sind in das Gebäude zu integrieren und direkt zur angrenzenden
öffentlichen Verkehrsfläche auszubilden.öffentlichen Verkehrsfläche auszubilden.
Die Ein- und Ausfahrten der Tiefgaragen sind nach dem Stand der Lärmschutztechnik auszuführen.Die Ein- und Ausfahrten der Tiefgaragen sind nach dem Stand der Lärmschutztechnik auszuführen.
Bei den Ausfahrten ist eine Blendwirkung an den umliegenden Wohngebäuden ist auszuschließen.Bei den Ausfahrten ist eine Blendwirkung an den umliegenden Wohngebäuden ist auszuschließen.

6.56.5 In den Teilflächen TF 15 und TF 16 können Tiefgaragen im straßenabgewandten BereichIn den Teilflächen TF 15 und TF 16 können Tiefgaragen im straßenabgewandten Bereich
einschließlich Überdeckung maximal 0,8 m über die Geländeoberfläche herausragen .einschließlich Überdeckung maximal 0,8 m über die Geländeoberfläche herausragen .

6.66.6 Sofern im Zusammenhang von einem Bauvorhaben Kfz-Stellplätze errichtet werden, sind 25% derSofern im Zusammenhang von einem Bauvorhaben Kfz-Stellplätze errichtet werden, sind 25% der
Stellplätze mit Lademöglichkeit für Elektro-Fahrzeuge auszurüsten. Bei den übrigen Kfz-StellplätzenStellplätze mit Lademöglichkeit für Elektro-Fahrzeuge auszurüsten. Bei den übrigen Kfz-Stellplätzen
muss die Möglichkeit der Nachrüstung gegeben sein.muss die Möglichkeit der Nachrüstung gegeben sein.

6.76.7 Abweichend von der Stellplatzsatzung der Stadt Bamberg wird für Kfz-Stellplätze FolgendesAbweichend von der Stellplatzsatzung der Stadt Bamberg wird für Kfz-Stellplätze Folgendes
festgesetzt:festgesetzt:

Unabhängig von der Größe von Wohneinheiten gilt ein Kfz-Stellplatzschlüssel von 1 Stellplatz jeUnabhängig von der Größe von Wohneinheiten gilt ein Kfz-Stellplatzschlüssel von 1 Stellplatz je
Wohneinheit.Wohneinheit.

Für nach EOF-Standard errichtete und geförderte Gebäude gilt ein Kfz-Stellplatzschlüssel von 0,8Für nach EOF-Standard errichtete und geförderte Gebäude gilt ein Kfz-Stellplatzschlüssel von 0,8
Stellplätzen je Wohneinheit.Stellplätzen je Wohneinheit.

Für Studenten-Wohnheime gilt ein Kfz-Stellplatzschlüssel von 1 Stellplatz je 4 Betten.Für Studenten-Wohnheime gilt ein Kfz-Stellplatzschlüssel von 1 Stellplatz je 4 Betten.

6.86.8 Fahrradstellplätze sind gem. der Stellplatzsatzung der Stadt Bamberg auf dem BaugrundstückFahrradstellplätze sind gem. der Stellplatzsatzung der Stadt Bamberg auf dem Baugrundstück
herzustellen.herzustellen.

6.96.9 Abweichend von der Stellplatzsatzung der Stadt Bamberg wird für Fahrrad-Stellplätze FolgendesAbweichend von der Stellplatzsatzung der Stadt Bamberg wird für Fahrrad-Stellplätze Folgendes
festgesetzt:festgesetzt:

Fahrradabstellplätze sind Flächen, die dem Abstellen von Fahrrädern außerhalb der öffentlichenFahrradabstellplätze sind Flächen, die dem Abstellen von Fahrrädern außerhalb der öffentlichen
Verkehrsflache dienen, und dieVerkehrsflache dienen, und die
1.1. von der öffentlichen Verkehrsflache aus ebenerdig oder über Rampen (mit max. 10 % von der öffentlichen Verkehrsflache aus ebenerdig oder über Rampen (mit max. 10 % 

Neigung) /Aufzüge verkehrssicher und leicht erreichbar sind,Neigung) /Aufzüge verkehrssicher und leicht erreichbar sind,
2.2. einen sicheren Stand und die Sicherung gegen Diebstahl ermöglichen undeinen sicheren Stand und die Sicherung gegen Diebstahl ermöglichen und
3.3. einzeln leicht zugänglich sind.einzeln leicht zugänglich sind.

Die Grundfläche für einen notwendigen Fahrradabstellplatz beträgt mindestens 0,65 m Breite undDie Grundfläche für einen notwendigen Fahrradabstellplatz beträgt mindestens 0,65 m Breite und
1,9 m Länge. Die Breite des Erschließungsgangs zwischen den Fahrradabstellplätzen beträgt bei1,9 m Länge. Die Breite des Erschließungsgangs zwischen den Fahrradabstellplätzen beträgt bei
rechtwinkliger Aufstellung mind. 1,8 m.rechtwinkliger Aufstellung mind. 1,8 m.

GGa / GTGGGa / GTG
(TF7)(TF7)

1.11.1 Innerhalb der Flächen für Gemeindebedarf mit der Zweckbestimmung „Polizei“ sind derInnerhalb der Flächen für Gemeindebedarf mit der Zweckbestimmung „Polizei“ sind der
Hauptnutzung dienende Stellplatz- und Nebenanlagen zulässig.Hauptnutzung dienende Stellplatz- und Nebenanlagen zulässig.

2.12.1 In den Teilflächen (TF) des Urbanen Gebiets gem. § 6a BauNVO sind die ausnahmsweiseIn den Teilflächen (TF) des Urbanen Gebiets gem. § 6a BauNVO sind die ausnahmsweise
zulässigen Nutzungen nach § 6a Abs. 3 BauNVO – Vergnügungsstätten, soweit sie nicht wegenzulässigen Nutzungen nach § 6a Abs. 3 BauNVO – Vergnügungsstätten, soweit sie nicht wegen
ihrer Zweckbestimmung oder ihres Umfangs nur in Kerngebieten allgemein zulässig sind undihrer Zweckbestimmung oder ihres Umfangs nur in Kerngebieten allgemein zulässig sind und
Tankstellen – nicht zulässig. Zudem sind innerhalb des Geltungsbereichs Bordelle, bordellartigeTankstellen – nicht zulässig. Zudem sind innerhalb des Geltungsbereichs Bordelle, bordellartige
Betriebe (wie z.B. Wohnungsprostitution) unzulässig.Betriebe (wie z.B. Wohnungsprostitution) unzulässig.

2.22.2 Innerhalb der Teilfläche 10 des Urbanen Gebiets (TF10) sind Wohngebäude, Betriebe desInnerhalb der Teilfläche 10 des Urbanen Gebiets (TF10) sind Wohngebäude, Betriebe des
Beherbergungsgewerbes, Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fürBeherbergungsgewerbes, Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für
Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die einem Gewerbebetrieb zugeordnet sind, nicht zulässig.Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die einem Gewerbebetrieb zugeordnet sind, nicht zulässig.

2.32.3 Innerhalb der Teilflächen des Urbanen Gebiets sind Einzelhandelsbetriebe mitInnerhalb der Teilflächen des Urbanen Gebiets sind Einzelhandelsbetriebe mit
nahversorgungsrelevanten Sortimenten gemäß des "Einzelhandelsentwicklungskonzepts für dasnahversorgungsrelevanten Sortimenten gemäß des "Einzelhandelsentwicklungskonzepts für das
Oberzentrum Bamberg" (GMA, 2015) zulässig.Oberzentrum Bamberg" (GMA, 2015) zulässig.

2.42.4 Entlang der zeichnerischen Festsetzung „gesonderte Erdgeschossnutzung“ ist im ErdgeschossEntlang der zeichnerischen Festsetzung „gesonderte Erdgeschossnutzung“ ist im Erdgeschoss
entlang der Straßenseite eine Wohnnutzung nicht zulässig. Das Erdgeschoss ist mit einer lichtenentlang der Straßenseite eine Wohnnutzung nicht zulässig. Das Erdgeschoss ist mit einer lichten
Höhe von mindestens 3,5 m herzustellen.Höhe von mindestens 3,5 m herzustellen.

3.13.1 Als höchstzulässiges Maß der baulichen Nutzung gelten die in die Teilflächen bzw. in die BaufensterAls höchstzulässiges Maß der baulichen Nutzung gelten die in die Teilflächen bzw. in die Baufenster
eingeschriebenen, festgesetzten städtebaulichen Parameter.eingeschriebenen, festgesetzten städtebaulichen Parameter.

3.23.2 Die in der Planzeichnung festgesetzten Gemeinschaftsgaragen (GGa) sowie Tiefgaragen (TG) sindDie in der Planzeichnung festgesetzten Gemeinschaftsgaragen (GGa) sowie Tiefgaragen (TG) sind
bei der GRZ- und GFZ-Berechnung nicht mitzurechnen.bei der GRZ- und GFZ-Berechnung nicht mitzurechnen.

3.33.3 Die in den Flächen für Gemeinbedarf festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) kann durchDie in den Flächen für Gemeinbedarf festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) kann durch
Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO nicht überschritten werden i.S.d. § 19 Abs. 4 BauNVO.Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO nicht überschritten werden i.S.d. § 19 Abs. 4 BauNVO.

3.43.4 Die zulässige Höhe baulicher Anlagen wird durch minimale Wandhöhen (WHmin) und maximaleDie zulässige Höhe baulicher Anlagen wird durch minimale Wandhöhen (WHmin) und maximale
Wandhöhen (WHmax) bestimmt. Dabei gilt als oberer Punkt der Wandhöhe der Schnittpunkt derWandhöhen (WHmax) bestimmt. Dabei gilt als oberer Punkt der Wandhöhe der Schnittpunkt der
Wand mit der Dachhaut oder der obere Abschluss der Wand (Attika).Wand mit der Dachhaut oder der obere Abschluss der Wand (Attika).

3.53.5 Höhenbezugspunkt für die festgesetzen Wand- und Firsthöhen ist die Fertigfußbodenoberkante desHöhenbezugspunkt für die festgesetzen Wand- und Firsthöhen ist die Fertigfußbodenoberkante des
Erdgeschosses (FFOK EG).Erdgeschosses (FFOK EG).

3.63.6 Im gesamten Plangebiet darf die Fertigfußbodenoberkante im Erdgeschoss (FFOK EG) maximalIm gesamten Plangebiet darf die Fertigfußbodenoberkante im Erdgeschoss (FFOK EG) maximal
0,8 m über dem gemittelten Niveau der angrenzenden öffentlichen oder privaten0,8 m über dem gemittelten Niveau der angrenzenden öffentlichen oder privaten
Erschließungsstraße / -wegs des jeweiligen Baugrundstücks (ausgebaute Fahrbahnoberkante /Erschließungsstraße / -wegs des jeweiligen Baugrundstücks (ausgebaute Fahrbahnoberkante /
Gehwegoberkante ) liegen.Gehwegoberkante ) liegen.

4.14.1 In den Teilbereichen des Urbanen Gebiets ist die abweichende Bauweise derart festgesetzt, dassIn den Teilbereichen des Urbanen Gebiets ist die abweichende Bauweise derart festgesetzt, dass
die Länge der Hausformen 50 m überschreiten darf. Grenzbebauung entlang der vorderen unddie Länge der Hausformen 50 m überschreiten darf. Grenzbebauung entlang der vorderen und
seitlichen Gebäudefront ist zulässig.seitlichen Gebäudefront ist zulässig.

6.16.1 Innerhalb der Teilflächen (TF) des Urbanen Gebiets sind nachzuweisende KfZ-Stellplätze innerhalbInnerhalb der Teilflächen (TF) des Urbanen Gebiets sind nachzuweisende KfZ-Stellplätze innerhalb
der Flächen für Gemeinschaftsgaragen oder Tiefgaragen nachzuweisen. Hiervon ausgeschlossender Flächen für Gemeinschaftsgaragen oder Tiefgaragen nachzuweisen. Hiervon ausgeschlossen
sind die Teilflächen TF9 und TF13.sind die Teilflächen TF9 und TF13.

Stellplätze für körperlich beeinträchtigte Personen können in der Nähe des Gebäudeeingangs aufStellplätze für körperlich beeinträchtigte Personen können in der Nähe des Gebäudeeingangs auf
dem Baugrundstück errichtet werden.dem Baugrundstück errichtet werden.

Für die Teilfläche TF11 sind zusätzlich oberirdische Besucherstellplätze innerhalb des BaugebietsFür die Teilfläche TF11 sind zusätzlich oberirdische Besucherstellplätze innerhalb des Baugebiets
zulässig.zulässig.

6.26.2 Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Flächen für Gemeinschaftsgaragen (GGa) sindInnerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Flächen für Gemeinschaftsgaragen (GGa) sind
Parkhäuser/Parkdecks als Gemeinschaftsanlagen zu errichten.Parkhäuser/Parkdecks als Gemeinschaftsanlagen zu errichten.

6.36.3 Die Gemeinschaftsgaragen GGa dienen der Unterbringung der nachzuweisenden Stellplätze fürDie Gemeinschaftsgaragen GGa dienen der Unterbringung der nachzuweisenden Stellplätze für
Kraftfahrzeuge für die in Klammern genannten Teilflächen des Urbanen Gebiets, z.B. (TF7).Kraftfahrzeuge für die in Klammern genannten Teilflächen des Urbanen Gebiets, z.B. (TF7).
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77 Verkehrsflächen, Ein- und Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an dieVerkehrsflächen, Ein- und Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die
Verkehrsflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 und § 9 Abs. 6 BauGBVerkehrsflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 und § 9 Abs. 6 BauGB

Öffentliche VerkehrsflächeÖffentliche Verkehrsfläche

Öffentliche Verkehrsfläche besonderer ZweckbestimmungÖffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
Hier: PlatzbereichHier: Platzbereich

Öffentliche Verkehrsfläche besonderer ZweckbestimmungÖffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
Hier: FußwegHier: Fußweg

PLATZPLATZ

FußwegFußweg

StraßenbegrenzungslinieStraßenbegrenzungslinie

1010 GrünflächenGrünflächen
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGBgem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Öffentliche Grünfläche mit ZweckbestimmungÖffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung
Hier: ParkanlageHier: Parkanlage

Anpflanzen von Bäumen (Wuchsklasse I, mit Standortbindung)Anpflanzen von Bäumen (Wuchsklasse I, mit Standortbindung)

Öffentliche Grünfläche mit ZweckbestimmungÖffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung
Hier: SpielplatzHier: Spielplatz

Anpflanzen von Bäumen (Wuchsklasse I, ohne Standortbindung)Anpflanzen von Bäumen (Wuchsklasse I, ohne Standortbindung)

1212 Grünordnung sowie Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zurGrünordnung sowie Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und LandschaftEntwicklung von Boden, Natur und Landschaft
gem. § 9 Abs. 1 Nrn. 20, 25a, 25b und § 9 Abs. 1a und 6 BauGBgem. § 9 Abs. 1 Nrn. 20, 25a, 25b und § 9 Abs. 1a und 6 BauGB

Öffentliche Verkehrsfläche besonderer ZweckbestimmungÖffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
Hier: verkehrsberuhigter BereichHier: verkehrsberuhigter Bereich

verkehrs-verkehrs-
beruhigtberuhigt

Private Grünfläche mit ZweckbestimmungPrivate Grünfläche mit Zweckbestimmung
Hier: Freizeit und ErholungHier: Freizeit und Erholung

Anpflanzen von Bäumen (Wuchsklasse II, mit Standortbindung)Anpflanzen von Bäumen (Wuchsklasse II, mit Standortbindung)

Anlagen für ElektrizitätAnlagen für Elektrizität

Anlagen für WertstoffeAnlagen für Wertstoffe

88 Anlagen zur Ver- und Entsorgung, Führung von LeitungenAnlagen zur Ver- und Entsorgung, Führung von Leitungen
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 12,13 und Abs. 6 BauGBgem. § 9 Abs. 1 Nr. 12,13 und Abs. 6 BauGB

Wenn Fahrradständer oder Fahrradparksysteme verwendet werden, die von diesen GrundmaßenWenn Fahrradständer oder Fahrradparksysteme verwendet werden, die von diesen Grundmaßen
abweichen, ist deren Eignung z.B. durch eine Zertifizierung durch den ADFC nachzuweisen.abweichen, ist deren Eignung z.B. durch eine Zertifizierung durch den ADFC nachzuweisen.
Beidseitig benutzbare Anlehnbügel können ohne jeden weiteren Nachweis mit einem AchsabstandBeidseitig benutzbare Anlehnbügel können ohne jeden weiteren Nachweis mit einem Achsabstand
von mind. 1,3 m verwendet werden.von mind. 1,3 m verwendet werden.

Abstellmöglichkeiten für Fahrradanhänger und Lastenräder müssen berücksichtigt werden.Abstellmöglichkeiten für Fahrradanhänger und Lastenräder müssen berücksichtigt werden.
Lastenräder bedürfen aufgrund ihrer größeren Maße (0,85 m x 2,60 m) einer entsprechendLastenräder bedürfen aufgrund ihrer größeren Maße (0,85 m x 2,60 m) einer entsprechend
dimensionierten Abstellfläche. Gleiches gilt für Stellplätze für Anhänger (1 m x 1,60 m zusätzlich zumdimensionierten Abstellfläche. Gleiches gilt für Stellplätze für Anhänger (1 m x 1,60 m zusätzlich zum
Fahrrad).Fahrrad).

In Bereichen, in denen Fahrrad gefahren werden kann, ist eine lichte Höhe von mindestens 2,5 mIn Bereichen, in denen Fahrrad gefahren werden kann, ist eine lichte Höhe von mindestens 2,5 m
einzuhalten. Durchgänge und Türen sind mit einer Mindestbreite von 1,1 m auszuführen.einzuhalten. Durchgänge und Türen sind mit einer Mindestbreite von 1,1 m auszuführen.

Eine angemessene Anzahl der Fahrradstellplätze ist derart zu gestalten, dass sie denEine angemessene Anzahl der Fahrradstellplätze ist derart zu gestalten, dass sie den
Anforderungen für E-Mobilität genügen.Anforderungen für E-Mobilität genügen.

Die Zahl der zu schaffenden Fahrradabstellplätze bestimmt sich nach der nachfolgenden Tabelle.Die Zahl der zu schaffenden Fahrradabstellplätze bestimmt sich nach der nachfolgenden Tabelle.

Ein- und Ausfahrt einer TiefgarageEin- und Ausfahrt einer Tiefgarage

7.17.1 Auf die Staatsstraße St 2244 (Berliner Ring) sind keine unmittelbaren GrundstückszufahrtenAuf die Staatsstraße St 2244 (Berliner Ring) sind keine unmittelbaren Grundstückszufahrten
zulässig. Hiervon ausgenommen sind Zugänge für Fuß- und Radfahrer zum bestehenden Fuß- undzulässig. Hiervon ausgenommen sind Zugänge für Fuß- und Radfahrer zum bestehenden Fuß- und
Radweg entlang der Staatsstraße St 2244 (Berliner Ring)Radweg entlang der Staatsstraße St 2244 (Berliner Ring)

8.28.2 Die festgesetzten Anlagen für Wertstoffe sind als Unterflurcontainer auszubilden.Die festgesetzten Anlagen für Wertstoffe sind als Unterflurcontainer auszubilden.

8.38.3 Alle Ver- und Entsorgungsleitungen innerhalb des Geltungsbereichs sind unterirdisch zu verlegen.Alle Ver- und Entsorgungsleitungen innerhalb des Geltungsbereichs sind unterirdisch zu verlegen.

99 Rückhaltung und Versickerung von OberflächenwasserRückhaltung und Versickerung von Oberflächenwasser
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGBgem. § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB

9.19.1 Zufahrten, Stellplätze und Wege auf den Baugrundstücken, öffentliche Fuß- und Radwege sowieZufahrten, Stellplätze und Wege auf den Baugrundstücken, öffentliche Fuß- und Radwege sowie
öffentliche Platzflächen, in denen kein Schwerlastverkehr zu erwarten ist, sind mitöffentliche Platzflächen, in denen kein Schwerlastverkehr zu erwarten ist, sind mit
wasserdurchlässigen Belägen herzustellen. Das Material für die Tragschicht unterwasserdurchlässigen Belägen herzustellen. Das Material für die Tragschicht unter
wasserdurchlässigen Belägen ist so zu wählen, dass eine Versickerung des Oberflächenwasserswasserdurchlässigen Belägen ist so zu wählen, dass eine Versickerung des Oberflächenwassers
möglich ist.möglich ist.

1111 Aufschüttungen, Abgrabungen und StützmauernAufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB i.V.m. Art. 81 BayBOgem. § 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB i.V.m. Art. 81 BayBO

11.111.1 Auf den Grundstücksgrenzen privater Baugrundstücke zu öffentlichen Verkehrsflächen sowie zuAuf den Grundstücksgrenzen privater Baugrundstücke zu öffentlichen Verkehrsflächen sowie zu
öffentlichen Grünflächen sind Stützmauern und sonstige Geländesprünge unzulässig.öffentlichen Grünflächen sind Stützmauern und sonstige Geländesprünge unzulässig.
Geländemodellierungen sind der Höhenlage der angrenzenden öffentlichen VerkehrsflächeGeländemodellierungen sind der Höhenlage der angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche
anzupassen.anzupassen.

11.211.2 Entlang der Grundstücksgrenzen zum Straßenraum sowie zu den öffentlichen Grünflächen hin sindEntlang der Grundstücksgrenzen zum Straßenraum sowie zu den öffentlichen Grünflächen hin sind
Stützmauern unzulässig. Entlang aller anderen Grundstücksgrenzen dürfen Stützmauern nur mitStützmauern unzulässig. Entlang aller anderen Grundstücksgrenzen dürfen Stützmauern nur mit
einer Maximalhöhe von 0,8 m errichtet werden. Größere Höhenunterschiede im Gelände sind alseiner Maximalhöhe von 0,8 m errichtet werden. Größere Höhenunterschiede im Gelände sind als
bepflanzte Böschungen mit einer Maximalneigung von 1: 1,5 oder durch einen horizontalen,bepflanzte Böschungen mit einer Maximalneigung von 1: 1,5 oder durch einen horizontalen,
bepflanzten Versatz von mind. 0,8 m zwischen den Stützmauern herzustellen. Stützmauern ausbepflanzten Versatz von mind. 0,8 m zwischen den Stützmauern herzustellen. Stützmauern aus
Beton, Winkelstützen und Gabionen sind mit Kletter- bzw. Rankpflanzen zu begrünen.Beton, Winkelstützen und Gabionen sind mit Kletter- bzw. Rankpflanzen zu begrünen.

11.311.3 Innerhalb von Baugrundstücken dürfen in den straßenzugewandten BereichenInnerhalb von Baugrundstücken dürfen in den straßenzugewandten Bereichen
Geländemodellierungen jedweder Art (Aufschüttungen, Stützmauern etc.) zusammen mitGeländemodellierungen jedweder Art (Aufschüttungen, Stützmauern etc.) zusammen mit
Einfriedungen eine Gesamthöhe von 1,5 m nicht überschreiten. Die maximale Höhe der StützmauerEinfriedungen eine Gesamthöhe von 1,5 m nicht überschreiten. Die maximale Höhe der Stützmauer
beträgt 1,0 m. Bezugspunkt der Höhen ist die angrenzende öffentliche Verkehrsfläche.beträgt 1,0 m. Bezugspunkt der Höhen ist die angrenzende öffentliche Verkehrsfläche.

Anpflanzen von Bäumen (Wuchsklasse II, ohne Standortbindung)Anpflanzen von Bäumen (Wuchsklasse II, ohne Standortbindung)

Öffentliche Grünfläche mit ZweckbestimmungÖffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung
Hier: BegleitgrünHier: BegleitgrünBB

8.18.1 Für die festgesetzten Anlagen für Elektrizität innerhalb von Gebäuden ist ein Leitungsrecht zuFür die festgesetzten Anlagen für Elektrizität innerhalb von Gebäuden ist ein Leitungsrecht zu
Gunsten des Ver- und Entsorgers zur angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche freizuhalten.Gunsten des Ver- und Entsorgers zur angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche freizuhalten.

10.110.1 Die öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ sind mit LandschaftsrasenDie öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ sind mit Landschaftsrasen
anzusäen und entsprechend dauerhaft zu pflegen.anzusäen und entsprechend dauerhaft zu pflegen.

10.210.2 In den öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Spielplatz“ sind Sitzgelegenheiten undIn den öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Spielplatz“ sind Sitzgelegenheiten und
verschiedene Spielgeräte in Form mehrerer Spielstationen oder als sich durch den Grünzugverschiedene Spielgeräte in Form mehrerer Spielstationen oder als sich durch den Grünzug
ziehender Spiel-Parcours aufzustellen. Die nicht mit Gehölzen bepflanzten oder mit Wege-, Platz-ziehender Spiel-Parcours aufzustellen. Die nicht mit Gehölzen bepflanzten oder mit Wege-, Platz-
oder Fallschutzflächen auszuprägenden Bereiche sind als Landschaftsrasen auszubilden.oder Fallschutzflächen auszuprägenden Bereiche sind als Landschaftsrasen auszubilden.

12.112.1 Gestaltung der GrundstückeGestaltung der Grundstücke
Alle Flächen auf den Baugrundstücken, die nicht durch Gebäude, Wege, Terrassen, Zufahrten,Alle Flächen auf den Baugrundstücken, die nicht durch Gebäude, Wege, Terrassen, Zufahrten,
Stellplätze oder andere Nebenanlagen in Anspruch genommen werden, sind als VegetationsflächenStellplätze oder andere Nebenanlagen in Anspruch genommen werden, sind als Vegetationsflächen
anzulegen, d.h. mit Rasen- oder Wiesenvegetation anzusäen oder mit Gräsern, Stauden oderanzulegen, d.h. mit Rasen- oder Wiesenvegetation anzusäen oder mit Gräsern, Stauden oder
Gehölzen zu bepflanzen.Gehölzen zu bepflanzen.

12.212.2 Für sämtliche zeichnerisch oder textlich festgesetzten Pflanzungen von Gehölzen sind Arten derFür sämtliche zeichnerisch oder textlich festgesetzten Pflanzungen von Gehölzen sind Arten der
entsprechenden Kategorien der Pflanzenliste in der Begründung zu verwenden. Für dieentsprechenden Kategorien der Pflanzenliste in der Begründung zu verwenden. Für die
festgesetzten Pflanzungen sind mindestens die folgenden Pflanzqualitäten zu verwenden:festgesetzten Pflanzungen sind mindestens die folgenden Pflanzqualitäten zu verwenden:
-- Bäume in den öffentlichen Verkehrsflächen und in den öffentlichen Grünflächen entlang von Fuß-Bäume in den öffentlichen Verkehrsflächen und in den öffentlichen Grünflächen entlang von Fuß-

und/oder Radwegen: Alleebaum (Mindesthöhe Kronenansatz: 2,50m), 4 x verpflanzt, mit Ballen,und/oder Radwegen: Alleebaum (Mindesthöhe Kronenansatz: 2,50m), 4 x verpflanzt, mit Ballen,
Stammumfang 20-25 cm;Stammumfang 20-25 cm;

-- Sonstige Bäume: Hochstamm, 3 x verpflanzt, mit Ballen, Stammumfang 20-25 cm beiSonstige Bäume: Hochstamm, 3 x verpflanzt, mit Ballen, Stammumfang 20-25 cm bei
Wuchsklasse I, Stammumfang 18-20 cm bei Wuchsklasse II;Wuchsklasse I, Stammumfang 18-20 cm bei Wuchsklasse II;

-- Sträucher für Schnitthecken an den Grenzen zum öffentlichen Straßenraum : Strauch 2 xSträucher für Schnitthecken an den Grenzen zum öffentlichen Straßenraum : Strauch 2 x
verpflanzt, Höhe mind. 100 cm;. davon ausgenommen sind Beerensträucherverpflanzt, Höhe mind. 100 cm;. davon ausgenommen sind Beerensträucher

Erhalt von BäumenErhalt von Bäumen

1313 Geh-, Fahr- und LeitungsrechteGeh-, Fahr- und Leitungsrechte
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGBgem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

G-RechtG-Recht
(z.G. Allgemeinheit)(z.G. Allgemeinheit)

Mit Geh-, Fahrt- oder Leitungsrecht zu belastende FlächenMit Geh-, Fahrt- oder Leitungsrecht zu belastende Flächen
mit Angabe des Personenkreises;mit Angabe des Personenkreises;
hier: Geh-Recht zu Gunsten Allgemeinheithier: Geh-Recht zu Gunsten Allgemeinheit

Umgrenzung von Flächen für Bindungen für BepflanzungenUmgrenzung von Flächen für Bindungen für Bepflanzungen
Hier: Erhalt von HeckenHier: Erhalt von Hecken

12.912.9 Die als zu erhalten festgesetzten Bäume sind zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang oderDie als zu erhalten festgesetzten Bäume sind zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang oder
ausnahmsweiser Fällung (aufgrund von Gefahren hinsichtlich der Verkehrssicherheit) an gleicherausnahmsweiser Fällung (aufgrund von Gefahren hinsichtlich der Verkehrssicherheit) an gleicher
Stelle nachzupflanzen (Arten gemäß Pflanzenliste in der Begründung). Die Ersatzpflanzung ist imStelle nachzupflanzen (Arten gemäß Pflanzenliste in der Begründung). Die Ersatzpflanzung ist im
Sinne der Baumschutzverordnung mit der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt BambergSinne der Baumschutzverordnung mit der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Bamberg
abzustimmen. Wachsen die zu pflanzenden Bäume nicht an, ist die Ersatzpflanzung zu wiederholen.abzustimmen. Wachsen die zu pflanzenden Bäume nicht an, ist die Ersatzpflanzung zu wiederholen.

12.1012.10 Um Schäden an den zu erhaltenden Bäumen während der Bauarbeiten zu verhindern, sind dieUm Schäden an den zu erhaltenden Bäumen während der Bauarbeiten zu verhindern, sind die
Vorgaben der DIN 18920 und der RAS-LG4  zu berücksichtigen und sämtliche zum Schutz derVorgaben der DIN 18920 und der RAS-LG4  zu berücksichtigen und sämtliche zum Schutz der
Bäume erforderlichen baubegleitenden Maßnahmen zu treffen. Eingriffe in den Wurzelbereich dieserBäume erforderlichen baubegleitenden Maßnahmen zu treffen. Eingriffe in den Wurzelbereich dieser
Bäume sind auf ein Mindestmaß zu beschränken.Bäume sind auf ein Mindestmaß zu beschränken.

12.1112.11 Um den Stammfuß der zu erhaltenden Bäume im öffentlichen Straßenraum sind unbefestigte,Um den Stammfuß der zu erhaltenden Bäume im öffentlichen Straßenraum sind unbefestigte,
gegen Befahren und Beparken gesicherte Baumscheiben von mind. 16 m² Flächengröße zu schaffengegen Befahren und Beparken gesicherte Baumscheiben von mind. 16 m² Flächengröße zu schaffen
und dauerhaft zu erhalten. Davon abweichend muss die unbefestigte Baumscheibe mindestensund dauerhaft zu erhalten. Davon abweichend muss die unbefestigte Baumscheibe mindestens
25 m² groß sein, wenn der Stammumfang des zu erhaltenden Baumes über 250 cm liegt.25 m² groß sein, wenn der Stammumfang des zu erhaltenden Baumes über 250 cm liegt.

12.1212.12 Um den Stammfuß der zu erhaltenden Bäume in den öffentlichen Verkehrsflächen mit besondererUm den Stammfuß der zu erhaltenden Bäume in den öffentlichen Verkehrsflächen mit besonderer
Zweckbestimmung sind unbefestigte, gegen Befahren und Beparken gesicherte Baumscheiben oderZweckbestimmung sind unbefestigte, gegen Befahren und Beparken gesicherte Baumscheiben oder
begehbare Baumscheiben (Baumroste) mit einer Mindestfläche von 12 m² vorzusehen.begehbare Baumscheiben (Baumroste) mit einer Mindestfläche von 12 m² vorzusehen.

12.1312.13 Den Eingriffsgrundstücken im Geltungsbereich des Bebauungsplans werdenDen Eingriffsgrundstücken im Geltungsbereich des Bebauungsplans werden
Ausgleichsmaßnahmen auf der folgenden Fläche zugeordnet (Zuordnungsfestsetzung):Ausgleichsmaßnahmen auf der folgenden Fläche zugeordnet (Zuordnungsfestsetzung):
A1 Flurnummer 7235, Gemarkung Bamberg (am Rothof)A1 Flurnummer 7235, Gemarkung Bamberg (am Rothof)
Entwicklungsziel: artenreiche Extensivwiese (Maßnahmenbeschreibung siehe Begründung)Entwicklungsziel: artenreiche Extensivwiese (Maßnahmenbeschreibung siehe Begründung)
anrechenbare, zugeordnete Flächengröße: 32.520 m²anrechenbare, zugeordnete Flächengröße: 32.520 m²

externe Ausgleichsfläche A1 auf der Fl.-Nr. 7235 (Teilfläche; Gmkg. Bambergexterne Ausgleichsfläche A1 auf der Fl.-Nr. 7235 (Teilfläche; Gmkg. Bamberg

13.113.1 Für die Teilfläche 10 (TF10) des Urbanen Gebiets wird für die Freiflächen ein Geh- und FahrtrechtFür die Teilfläche 10 (TF10) des Urbanen Gebiets wird für die Freiflächen ein Geh- und Fahrtrecht
für Fußgänger und Radfahrer festgesetzt.für Fußgänger und Radfahrer festgesetzt.

13.213.2 In den Teilflächen TF 3 , TF6 und TF 7 sind innerhalb der festgesetzten Flächen für Gehrechte zuIn den Teilflächen TF 3 , TF6 und TF 7 sind innerhalb der festgesetzten Flächen für Gehrechte zu
Gunsten der Allgemeinheit Durchgäne mit einer lichten Höhe von mindestens 2,5 m über derGunsten der Allgemeinheit Durchgäne mit einer lichten Höhe von mindestens 2,5 m über der
Oberfläche der angrenzenden Öffentlichen Verkehrsfläche sowie einer Mindestbreite von 2,5 mOberfläche der angrenzenden Öffentlichen Verkehrsfläche sowie einer Mindestbreite von 2,5 m
herzustellen.herzustellen.

1414 LuftreinhaltungLuftreinhaltung
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 23a BauGBgem. § 9 Abs. 1 Nr. 23a BauGB

14.114.1 Im Geltungsbereich ist die Verwendung von festen und flüssigen Brennstoffen, Klär- undIm Geltungsbereich ist die Verwendung von festen und flüssigen Brennstoffen, Klär- und
Industriegasen gem. § 3. Abs. 1 Nr. 1-3a, 5, 6-9 und 11-12 der 1. BImSchV (Steinkohle,Industriegasen gem. § 3. Abs. 1 Nr. 1-3a, 5, 6-9 und 11-12 der 1. BImSchV (Steinkohle,
Braunkohlenbriketts, Torfbriketts, Heizöl EL, Koksofengas u.a.) zum Betrieb von FeuerungsanlagenBraunkohlenbriketts, Torfbriketts, Heizöl EL, Koksofengas u.a.) zum Betrieb von Feuerungsanlagen
ausgeschlossen.ausgeschlossen.
Stückiges naturbelassenes Holz gem. Nr. 4, Presslinge aus naturbelassenem Holz gem. Nr. 5a undStückiges naturbelassenes Holz gem. Nr. 4, Presslinge aus naturbelassenem Holz gem. Nr. 5a und
Gase der öffentlichen Gasversorgung gem. Nr. 10 (1. BImSchV) sind als Brennstoff zulässig.Gase der öffentlichen Gasversorgung gem. Nr. 10 (1. BImSchV) sind als Brennstoff zulässig.

1515 LärmschutzLärmschutz
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGBgem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Umgrenzung von Flächen für bauliche Vorkehrungen zum Schutz vorUmgrenzung von Flächen für bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor
schädlichen Umwelteinwirkungen i.S.d. BImSchGschädlichen Umwelteinwirkungen i.S.d. BImSchG
Hier: Schallemissionskontingente LEK nach DIN 45961Hier: Schallemissionskontingente LEK nach DIN 45961
(dB(A), tags  / dB(A) nachts) mit Angabe der Flächennummer(dB(A), tags  / dB(A) nachts) mit Angabe der Flächennummer
LEK 1 = Kulturplatz, oberirdische Fläche für die geplanten Nutzungen imLEK 1 = Kulturplatz, oberirdische Fläche für die geplanten Nutzungen im
FreibereichFreibereich
LEK 2 = TechnikzentrlaeLEK 2 = Technikzentrlae

15.115.1 Die in der Planzeichnung festgesetzten Flächen der Teilfläche TF10 des Urbanen Gebiets sindDie in der Planzeichnung festgesetzten Flächen der Teilfläche TF10 des Urbanen Gebiets sind
hinsichtlich ihrer zulässigen Geräuschemissionen eingeschränkt. Zulässig sind Vorhaben (Betriebehinsichtlich ihrer zulässigen Geräuschemissionen eingeschränkt. Zulässig sind Vorhaben (Betriebe
und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Darstellung angegebenenund Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Darstellung angegebenen
Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags (6.00 – 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 –Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags (6.00 – 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 –
6.00 Uhr) überschreiten.6.00 Uhr) überschreiten.

15.215.2 Für die dargestellten Richtungssektoren A bis E mit dem Ursprung UTM-32U-E-637416-N-5529810Für die dargestellten Richtungssektoren A bis E mit dem Ursprung UTM-32U-E-637416-N-5529810
erhöhen sich die Emissionskontingente LEK um folgende Zusatzkontingente LEK,ZUS.erhöhen sich die Emissionskontingente LEK um folgende Zusatzkontingente LEK,ZUS.

15.315.3 Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit eines Vorhabens erfolgt nach DIN 45691,Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit eines Vorhabens erfolgt nach DIN 45691,
Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) für Immissionsorte j im Richtungssektor k LEK,iAbschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) für Immissionsorte j im Richtungssektor k LEK,i
durch LEK,i + LEK,ZUS,k zu ersetzen ist.durch LEK,i + LEK,ZUS,k zu ersetzen ist.

12.312.3 Sämtliche festgesetzten Anpflanzungen sind artentsprechend zu pflegen, dauerhaft zu erhalten undSämtliche festgesetzten Anpflanzungen sind artentsprechend zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und
bei Abgang entsprechend der Pflanzenliste in der Begründung nachzupflanzen.bei Abgang entsprechend der Pflanzenliste in der Begründung nachzupflanzen.

12.412.4 Die zeichnerisch festgesetzten Bäume in den öffentlichen Verkehrsflächen sind auf denDie zeichnerisch festgesetzten Bäume in den öffentlichen Verkehrsflächen sind auf den
angegebenen Straßenseiten zu pflanzen, können jedoch in Richtung der Längsachse der Straßeangegebenen Straßenseiten zu pflanzen, können jedoch in Richtung der Längsachse der Straße
verschoben werden. Die zeichnerisch festgesetzte Anzahl ist bindend. Gleiches gilt für dieverschoben werden. Die zeichnerisch festgesetzte Anzahl ist bindend. Gleiches gilt für die
zeichnerisch festgesetzten Bäume in den Teilflächen des Urbanen Gebiets.zeichnerisch festgesetzten Bäume in den Teilflächen des Urbanen Gebiets.

12.512.5 Die zeichnerisch festgesetzten Bäume in den öffentlichen Verkehrsflächen mit besondererDie zeichnerisch festgesetzten Bäume in den öffentlichen Verkehrsflächen mit besonderer
Zweckbestimmung sind standortgebunden, können jedoch für eine sinnvolle Trassierung vonZweckbestimmung sind standortgebunden, können jedoch für eine sinnvolle Trassierung von
Versorgungsleitungen geringfügig verschoben werden. Die zeichnerisch festgesetzte Anzahl istVersorgungsleitungen geringfügig verschoben werden. Die zeichnerisch festgesetzte Anzahl ist
bindend.bindend.

12.612.6 Die zeichnerisch festgesetzten Bäume in den öffentlichen Grünflächen sind nicht standortgebunden.Die zeichnerisch festgesetzten Bäume in den öffentlichen Grünflächen sind nicht standortgebunden.
Die zeichnerisch festgesetzte Anzahl ist bindend.Die zeichnerisch festgesetzte Anzahl ist bindend.

12.712.7 Hinsichtlich der erforderlichen Baumpflanzungen und sonstigen Durchgrünungen im Bereich vonHinsichtlich der erforderlichen Baumpflanzungen und sonstigen Durchgrünungen im Bereich von
Stellplatzanlagen gilt die Stellplatzsatzung der Stadt Bamberg vom 11.08.2014.Stellplatzanlagen gilt die Stellplatzsatzung der Stadt Bamberg vom 11.08.2014.

12.812.8 Bäume im öffentlichen Straßenraum sind in unbefestigten, gegen Befahren und BeparkenBäume im öffentlichen Straßenraum sind in unbefestigten, gegen Befahren und Beparken
gesicherten Baumscheiben von mind. 12 m² Flächengröße (Wuchsklasse I) bzw. 6 m² Flächengrößegesicherten Baumscheiben von mind. 12 m² Flächengröße (Wuchsklasse I) bzw. 6 m² Flächengröße
(Wuchsklasse II) zu pflanzen. Wo dies nicht möglich ist, sind Wurzelraumerweiterungen anzulegen.(Wuchsklasse II) zu pflanzen. Wo dies nicht möglich ist, sind Wurzelraumerweiterungen anzulegen.
Diese müssen ein durchwurzelbares Mindestvolumen von 12 m³ haben und gemäß derDiese müssen ein durchwurzelbares Mindestvolumen von 12 m³ haben und gemäß der
FLL-Richtlinie: Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 2, 2010 hergestellt werden. Im Bereich derFLL-Richtlinie: Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 2, 2010 hergestellt werden. Im Bereich der
Wurzelraumerweiterung ist entweder ein entsprechend dieser Richtlinie geeignetes Substrat oderWurzelraumerweiterung ist entweder ein entsprechend dieser Richtlinie geeignetes Substrat oder
eine mit Pflanzerde zu füllende geeignete technische Vorrichtung zur Verhinderung von Verdichtungeine mit Pflanzerde zu füllende geeignete technische Vorrichtung zur Verhinderung von Verdichtung
im Wurzelraum (Wurzelkammersystem) vorzusehen. Zudem sind bei Wurzelraumerweiterungenim Wurzelraum (Wurzelkammersystem) vorzusehen. Zudem sind bei Wurzelraumerweiterungen
Systeme zur Bewässerung und Belüftung des Wurzelraumes gemäß der o.g. Richtlinie zuSysteme zur Bewässerung und Belüftung des Wurzelraumes gemäß der o.g. Richtlinie zu
verwenden.verwenden.

Den folgenden Festsetzungen liegen die schallimmissionsschutztechnischen Untersuchungen desDen folgenden Festsetzungen liegen die schallimmissionsschutztechnischen Untersuchungen des
Ingenieurbüros für Bauphysik Wolfgang Sorge mbH, Nürnberg, Bericht Nr. 14417.5 zugrunde.Ingenieurbüros für Bauphysik Wolfgang Sorge mbH, Nürnberg, Bericht Nr. 14417.5 zugrunde.
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BB

BB

BB

BB

PlatzPlatz

GGaGGa

IIII

III-IVIII-IV
FD, max 5°FD, max 5°

TGTG

TGTG

Verkehrsberuhigt
Verkehrsberuhigt

VerkehrsberuhigtVerkehrsberuhigt

VerkehrsberuhigtVerkehrsberuhigt

LeitungsrechtLeitungsrecht
z.G. Ver- und Entsorgerz.G. Ver- und Entsorger

Verkehrsberuhigt

Verkehrsberuhigt

N° 7104N° 7104

N° 7107N° 7107

N° 7108N° 7108

N° 7114N° 7114

N° 7116N° 7116

N° 7110N° 7110

N° 7111N° 7111

N° 7091N° 7091

N° 7090N° 7090

N° 7089N° 7089

N° 7088N° 7088

N° 7117N° 7117

N° 7121N° 7121

N° 7120
N° 7120

N° 7120N° 7120

N° 7119N° 7119

N° 7123
N° 7123

N° 7122N° 7122

PlatzPlatz

PolizeiPolizei

KitaKita

KulturquartierKulturquartier

TF1TF1
GRZ 0,7GRZ 0,7
GFZ 1,5GFZ 1,5
aa

IVIV
WHmax 14mWHmax 14m
SDSD
FD, max 5°FD, max 5°

IIII
WHmax 8mWHmax 8m
FD, max 5°FD, max 5°

TF6TF6
GRZ 0,6GRZ 0,6
aa

(TF1, TF2, TF6)(TF1, TF2, TF6)
WHmax 15mWHmax 15m

VerkehrsberuhigtVerkehrsberuhigt

PlatzPlatz

GFZ 1,8GFZ 1,8
II-IVII-IV
WHmax 14mWHmax 14m
WDWD
FD, max 5°FD, max 5°

GFZ 3,6GFZ 3,6
IV-VIIV-VI
WHmin 12mWHmin 12m
WHmax 20mWHmax 20m
FD, max 5°FD, max 5°

GGaGGa
(TF17, TF18, TF19)(TF17, TF18, TF19)

WHmax 15mWHmax 15m

TF18TF18
GRZ 0,6GRZ 0,6
GFZ 2,7GFZ 2,7
II-VII-V
WHmin 6mWHmin 6m
WHmax 17mWHmax 17m
FD, max 5°FD, max 5°
aa

TF2TF2
GRZ 0,6GRZ 0,6
GFZ 2,4GFZ 2,4
II-IVII-IV
WHmin 6mWHmin 6m
WHmax 14mWHmax 14m
FD, max 5°FD, max 5°
aa

TF19TF19
GRZ 0,8GRZ 0,8
GFZ 8,0GFZ 8,0
 X X
WHmax 36mWHmax 36m
FD, max 5°FD, max 5°
aa

TF20TF20
GRZ 0,6GRZ 0,6
GFZ 2,0GFZ 2,0
II-VII-V
WHmax 17mWHmax 17m
SDSD
FD, max 5°FD, max 5°
aa

TF5TF5
GRZ 0,6GRZ 0,6
GFZ 2,0GFZ 2,0
II-IVII-IV
WHmax 14mWHmax 14m
WDWD
FD, max 5°FD, max 5°
aa

GGaGGa
(TF3, TF4, TF5)(TF3, TF4, TF5)

WHmax 15mWHmax 15m

TF4TF4
GRZ 0,6GRZ 0,6
GFZ 2,0GFZ 2,0
II-IVII-IV
WHmin 6mWHmin 6m
WHmax 14mWHmax 14m
FD, max 5°FD, max 5°
aa

TF7TF7
GRZ 0,7GRZ 0,7
GFZ 2,1GFZ 2,1
aa

 III III
SDSD

TF3TF3
GRZ 0,7GRZ 0,7
GFZ 2,1GFZ 2,1
SDSD
aa

TF8TF8
GRZ 0,6GRZ 0,6
GFZ 2,7GFZ 2,7
FD, max5°FD, max5°
aa

GGaGGa
(TF7, TF8)(TF7, TF8)

WHmax 15mWHmax 15m

TF10TF10
GRZ 0,5GRZ 0,5
GFZ 1,8GFZ 1,8
aa

 I I
SDSD

 I I
SDSD

 II II
SDSD

II-IIIII-III
SdD/SDSdD/SD

IIII
SdD/SDSdD/SD

 III III
WHmax 7mWHmax 7m
WDWD

 I I
SDSD

TF11TF11
GRZ 0,8GRZ 0,8
GFZ 3,6GFZ 3,6

IV-VIV-V
WDWD

aa

TF9TF9
GRZ 0,8GRZ 0,8
GFZ 3,6GFZ 3,6
IV-VIV-V
WDWD
aa

TF15TF15
GRZ 0,7GRZ 0,7
GFZ 2,5GFZ 2,5
FD, max 5°FD, max 5°
aa

III-VIII-V
WHmin 9mWHmin 9m
WHmax 17mWHmax 17m

VIVI
WHmax 20,5mWHmax 20,5m

III-VIIII-VI
WHmin 9mWHmin 9m
WHmax 20,5mWHmax 20,5m

III-VIII-V
WHmin 9mWHmin 9m
WHmax 17mWHmax 17m

III-IVIII-IV
WHmin 9mWHmin 9m
WHmax 14mWHmax 14m

TF16TF16
GRZ 0,7GRZ 0,7
GFZ 2,5GFZ 2,5
FD, max 5°FD, max 5°
aa

GGaGGa
(TF12, TF14, TF15, TF16)(TF12, TF14, TF15, TF16)

WHmax 15mWHmax 15m

VV
WHmax 17m
WHmax 17m

FD, max 5°
FD, max 5°

III-VIII-V
WHmin 9mWHmin 9m
WHmax 17mWHmax 17m
FD, max 5°FD, max 5°

TF14TF14
GRZ 0,6GRZ 0,6
GFZ 1,2GFZ 1,2
 II II
SDSD
FD, max 5°FD, max 5°
aa

TF13TF13
GRZ 0,8GRZ 0,8
GFZ 3,2GFZ 3,2
WD, 35°-50°WD, 35°-50°
aa

IIIIII

SOSO
BUNDBUND

 III III
WDWD

 III III
WDWD

 IV IV
WDWD

III-IVIII-IV
WDWD

 IV IV
WDWD

 IV IV
WDWD

 III III
WDWD

 III III
WDWD

 III III
WDWD
FD, max 5°FD, max 5°

Lichte HöheLichte Höhe
min. 4,5mmin. 4,5m
(siehe 4.5)(siehe 4.5)

Lichte HöheLichte Höhe
min. 3mmin. 3m

2,5m2,5m

G-RechtG-Recht
z.G. Allgemeinheitz.G. Allgemeinheit

FußwegFußweg

Fuß- undFuß- und
RadwegRadweg

Fuß- undFuß- und
RadwegRadweg

16m16m

14,5m14,5m

16m16m

2m2m

8,5m8,5m

8,5m8,5m

12m12m

9m9m

8,5m8,5m

8m8m

TF17TF17
GRZ 0,6GRZ 0,6
GFZ 2,7GFZ 2,7
aa

IIIIII
WHmax 8mWHmax 8m
WDWD

II-VII-V
WHmin 6mWHmin 6m
WHmax 17mWHmax 17m
FD, max 5°FD, max 5°

Leitungsrecht z.G. Ver- und EntsorgerLeitungsrecht z.G. Ver- und Entsorger

TF12TF12
GRZ 0,7GRZ 0,7
GFZ 2,5GFZ 2,5
aa

 II II
SDSD

TF21TF21
GRZ 0,4GRZ 0,4
GFZ 1,6GFZ 1,6
 IV IV
WHmax 10mWHmax 10m
WDWD
aa

G-Recht z.G. AllgemeinheitG-Recht z.G. Allgemeinheit
L-Recht z.G. Ver- und EntsorgerL-Recht z.G. Ver- und Entsorger

5m5m

4,5m4,5m

GRZ 0,8GRZ 0,8

LEK 1LEK 1
66 / 5166 / 51

LEK 2LEK 2
60 / 5060 / 50

GGaGGa
(TF9, TF20)(TF9, TF20)
WHmax 15mWHmax 15m

14m14m

12m12m

17,5m17,5m

9,5m9,5m

Bestandsbrücke

Bestandsbrücke

Grüne Brücke
Grüne Brücke

zum Ostpark
zum Ostpark

TGTG

GTGGTG
(TF10, TF11)(TF10, TF11)

Durchfahrtshöhe
Durchfahrtshöhe

min. 4,5m
min. 4,5m

11

Durchfahrtshöhe

Durchfahrtshöhe

min. 4,5m
min. 4,5m

11

Geh- und Fahrtrecht
Geh- und Fahrtrecht

(siehe 14.1)(siehe 14.1)

III-VIII-V
WHmin 8m
WHmin 8m

WHmax 17m
WHmax 17m

III-VIII-V
WHmin 8m
WHmin 8m

WHmax 17m
WHmax 17m

IV-VIV-V
WHmin 11m
WHmin 11m

WHmax 17m
WHmax 17m

V-VIV-VI
WHmin 14mWHmin 14m
WHmax 20mWHmax 20m

G-Recht z.G.G-Recht z.G.
Allgemeinheit (s. 14.2)
Allgemeinheit (s. 14.2)

G-Recht z.G.
G-Recht z.G.

Allgemeinheit (s. 14.2)

Allgemeinheit (s. 14.2)

G-Recht z.G.
G-Recht z.G.

Allgemeinheit (s. 14.2)

Allgemeinheit (s. 14.2)

G-Recht z.G.
G-Recht z.G.

Allgemeinheit (s. 14.2)

Allgemeinheit (s. 14.2)

G-Recht z.G.
G-Recht z.G.

Allgemeinheit (s. 14.2)

Allgemeinheit (s. 14.2)

15,2m15,2m

17m17m

22m22m 18,8m18,8m

17,6m17,6m

1717 Gestaltung baulicher AnlagenGestaltung baulicher Anlagen
gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 BayBOgem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 BayBO

Satteldächer mit zulässiger DachneigungSatteldächer mit zulässiger DachneigungSDSD
35° - 50°35° - 50°

Flachdächer mit maximal zulässiger DachneigungFlachdächer mit maximal zulässiger DachneigungFDFD
max. 5°max. 5°

1818 Sonstige PlanzeichenSonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des BebauungsplansGrenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Abgrenzung unterschiedlichen Maßes der Nutzung zwischen BaugebietenAbgrenzung unterschiedlichen Maßes der Nutzung zwischen Baugebieten

Walmdächer mit zulässiger DachneigungWalmdächer mit zulässiger DachneigungWDWD
35° - 50°35° - 50°

Abgrenzung unterschiedlichen Maßes der Nutzung innerhalb von BaugebietenAbgrenzung unterschiedlichen Maßes der Nutzung innerhalb von Baugebieten

Sheddächer mit zulässiger DachneigungSheddächer mit zulässiger DachneigungSdDSdD
35° - 50°35° - 50°

Umgrenzung von Flächen für bauliche Vorkehrungen zum Schutz vorUmgrenzung von Flächen für bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor
schädlichen Umwelteinwirkungen i.S.d. BImSchGschädlichen Umwelteinwirkungen i.S.d. BImSchG
Hier: Verkehrslärm I (siehe 16.4)Hier: Verkehrslärm I (siehe 16.4)

Umgrenzung von Flächen für bauliche Vorkehrungen zum Schutz vorUmgrenzung von Flächen für bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor
schädlichen Umwelteinwirkungen i.S.d. BImSchGschädlichen Umwelteinwirkungen i.S.d. BImSchG
Hier: Verkehrslärm II (siehe 16.5)Hier: Verkehrslärm II (siehe 16.5)

DächerDächer

17.517.5 Flachdächer auf Haupt- und Nebengebäuden sind zu mindestens 80 % mit einer extensiven oderFlachdächer auf Haupt- und Nebengebäuden sind zu mindestens 80 % mit einer extensiven oder
intensiven Dachbegrünung zu begrünen. Dachterrassen und die von Dachaufbautenintensiven Dachbegrünung zu begrünen. Dachterrassen und die von Dachaufbauten
eingenommenen Flächen sind hiervon ausgeschlossen. Es sind trockenheitsresistente undeingenommenen Flächen sind hiervon ausgeschlossen. Es sind trockenheitsresistente und
standorttypische Arten zu verwenden. Die Stärke der Substratschicht muss mindestens 8 cmstandorttypische Arten zu verwenden. Die Stärke der Substratschicht muss mindestens 8 cm
betragen. Dies ist bereits bei Statik und Konstruktion der baulichen Anlagen zu berücksichtigen. Diebetragen. Dies ist bereits bei Statik und Konstruktion der baulichen Anlagen zu berücksichtigen. Die
Begrünung ist dauerhaft zu erhalten.Begrünung ist dauerhaft zu erhalten.

17.617.6 Im gesamten Plangebiet können auf Flachdächern von Hauptgebäuden Anlagen zur Nutzung vonIm gesamten Plangebiet können auf Flachdächern von Hauptgebäuden Anlagen zur Nutzung von
Solarenergie errichtet werden; Aufständerungen sind zulässig. Die Dachflächen unterhalb vonSolarenergie errichtet werden; Aufständerungen sind zulässig. Die Dachflächen unterhalb von
Dachaufbauten auf Flachdächern sind mit einer extensiven Dachbegrünung auszustatten.Dachaufbauten auf Flachdächern sind mit einer extensiven Dachbegrünung auszustatten.

17.717.7 Technische Aufbauten und Aufständerungen sind um das Maß ihrer Höhe über der tatsächlichenTechnische Aufbauten und Aufständerungen sind um das Maß ihrer Höhe über der tatsächlichen
Wandhöhe von der Außenkante der Dachfläche zurückzusetzen. Für technische Dachaufbauten undWandhöhe von der Außenkante der Dachfläche zurückzusetzen. Für technische Dachaufbauten und
Aufständerungen ist eine Überschreitung der maximal zulässigen Wandhöhe um maximal 1,5 mAufständerungen ist eine Überschreitung der maximal zulässigen Wandhöhe um maximal 1,5 m
zulässig.zulässig.

EinfriedungenEinfriedungen

17.817.8 An den Grundstücksgrenzen zu öffentlichen Verkehrsflächen dürfen Einfriedungen eine max. HöheAn den Grundstücksgrenzen zu öffentlichen Verkehrsflächen dürfen Einfriedungen eine max. Höhe
von 1,20 Meter über dem Niveau der angrenzenden Straßenoberkante nicht überschreiten. Zulässigvon 1,20 Meter über dem Niveau der angrenzenden Straßenoberkante nicht überschreiten. Zulässig
sind nur Maschendraht- und Stabgitterzäune mit Hinter- oder Vorpflanzung. Hecken dürfen diesesind nur Maschendraht- und Stabgitterzäune mit Hinter- oder Vorpflanzung. Hecken dürfen diese
Höhe bis max. 1,50 Meter über Straßenoberkante überschreiten.Höhe bis max. 1,50 Meter über Straßenoberkante überschreiten.

Hecken an den Grenzen zum öffentlichen Straßenraum sind gemäß Pflanzenliste auszuführen.Hecken an den Grenzen zum öffentlichen Straßenraum sind gemäß Pflanzenliste auszuführen.

17.917.9 In den rückwärtigen Grundstücksbereichen sind Einfriedungen bis zu einer Höhe von max. 1,20In den rückwärtigen Grundstücksbereichen sind Einfriedungen bis zu einer Höhe von max. 1,20
Meter zulässig. Zulässig sind Maschendraht- und Stabgitterzäune mit Hinterpflanzung.Meter zulässig. Zulässig sind Maschendraht- und Stabgitterzäune mit Hinterpflanzung.

17.1017.10 Als optische Abtrennung zwischen benachbarten Grundstücken sind im rückwärtigenAls optische Abtrennung zwischen benachbarten Grundstücken sind im rückwärtigen
Gartenbereich geschlossene Abtrennungen mit einer max. Höhe von 2,0 m inkl. Sockel und einerGartenbereich geschlossene Abtrennungen mit einer max. Höhe von 2,0 m inkl. Sockel und einer
max. Länge von 3,50 m zulässig.max. Länge von 3,50 m zulässig.

MüllbehälterMüllbehälter

17.1117.11 Müllbehälter auf privaten Grundstücken sind in das Hauptgebäude zu integrieren, daran anzubauenMüllbehälter auf privaten Grundstücken sind in das Hauptgebäude zu integrieren, daran anzubauen
oder in einer separaten Einhausung unterzubringen. Ein Anbau oder eine Einhausung ist in Materialoder in einer separaten Einhausung unterzubringen. Ein Anbau oder eine Einhausung ist in Material
und Farbe an das Hauptgebäude desselben Baugrundstücks anzupassen. Wahlweise kann sieund Farbe an das Hauptgebäude desselben Baugrundstücks anzupassen. Wahlweise kann sie
durch blickdichte Strauchpflanzungen oder mit Kletterpflanzen und Rankgerüsten erfolgen. Diedurch blickdichte Strauchpflanzungen oder mit Kletterpflanzen und Rankgerüsten erfolgen. Die
minimale Höhe des Anbaus sowie der Einhausung beträgt 1,6 m.minimale Höhe des Anbaus sowie der Einhausung beträgt 1,6 m.

WerbeanlagenWerbeanlagen

17.1217.12 Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig.Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig.

17.1317.13 Werbeanlagen müssen in Proportion, Farbgebung und Gestaltung auf die Größe und FarbgebungWerbeanlagen müssen in Proportion, Farbgebung und Gestaltung auf die Größe und Farbgebung
des Baukörpers abgestimmt werden. Eine störende Häufung von Werbeanlagen ist unzulässig.des Baukörpers abgestimmt werden. Eine störende Häufung von Werbeanlagen ist unzulässig.

17.1417.14 Leuchtwerbung ist nur in Form von angeleuchteter und hinterleuchteter Werbung zulässig.Leuchtwerbung ist nur in Form von angeleuchteter und hinterleuchteter Werbung zulässig.
Blinkende Werbeanlagen sind im gesamten Geltungsbereich ausgeschlossen.Blinkende Werbeanlagen sind im gesamten Geltungsbereich ausgeschlossen.

17.1517.15 Werbeanlagen sind ausschließlich in der Erdgeschosszone anzubringen, d.h. maximal bis zurWerbeanlagen sind ausschließlich in der Erdgeschosszone anzubringen, d.h. maximal bis zur
Fenstersohlbank des 1. Obergeschosses zulässig. Werbeanlagen auf dem Dach sindFenstersohlbank des 1. Obergeschosses zulässig. Werbeanlagen auf dem Dach sind
ausgeschlossen.ausgeschlossen.

17.1617.16 Werbe- und Schriftzüge dürfen 5 % der Fassadenfläche nicht überschreiten. Sie sind so zuWerbe- und Schriftzüge dürfen 5 % der Fassadenfläche nicht überschreiten. Sie sind so zu
gestalten und anzubringen, dass sie das Stadtbild nicht beeinträchtigen. Die Luxzahlen beigestalten und anzubringen, dass sie das Stadtbild nicht beeinträchtigen. Die Luxzahlen bei
Leuchtreklamen sind so zu wählen, dass eine Blendwirkung für Fahrzeuglenker und die umliegendenLeuchtreklamen sind so zu wählen, dass eine Blendwirkung für Fahrzeuglenker und die umliegenden
Gebäude nicht erfolgt.Gebäude nicht erfolgt.

17.1717.17 Für die Teilflächen TF1, TF2, TF6, TF18 sowie TF20 können Werbe- und Schriftzüge bis zu 10 %Für die Teilflächen TF1, TF2, TF6, TF18 sowie TF20 können Werbe- und Schriftzüge bis zu 10 %
der Fassadenfläche einnehmen.der Fassadenfläche einnehmen.

1616 Höhenlage übereinanderliegender NutzungenHöhenlage übereinanderliegender Nutzungen
gem. § 9 Abs. 3 BauGBgem. § 9 Abs. 3 BauGB

Öffentliche Verkehrsfläche: BestandsbrückeÖffentliche Verkehrsfläche: Bestandsbrücke
über der Staatsstraße St2244über der Staatsstraße St2244

Öffentliche Grünfläche: Grüne Brücke zum OstparkÖffentliche Grünfläche: Grüne Brücke zum Ostpark
über der Staatsstraße St2244über der Staatsstraße St2244

BestandsBestands
brückebrücke

GrüneGrüne
BrückeBrücke

Durchfahrtsbereich mit minimaler Durchfahrtshöhe, der durch dieDurchfahrtsbereich mit minimaler Durchfahrtshöhe, der durch die
Brückenkonstruktion für die darunterliegende Staatsstraße St2244Brückenkonstruktion für die darunterliegende Staatsstraße St2244
zu gewährleisten ist.zu gewährleisten ist.

Fassadenabschnitt für bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichenFassadenabschnitt für bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen
Umwelteinwirkungen i.S.d. BImSchGUmwelteinwirkungen i.S.d. BImSchG
Hier: Verkehrslärm I (siehe 16.4)Hier: Verkehrslärm I (siehe 16.4)

Fassadenabschnitt für bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichenFassadenabschnitt für bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen
Umwelteinwirkungen i.S.d. BImSchGUmwelteinwirkungen i.S.d. BImSchG
Hier: Verkehrslärm II (siehe 16.5)Hier: Verkehrslärm II (siehe 16.5)

FassadenFassaden

17.117.1 Für die äußere Gestaltung der Gebäude sind die Materialien Putz, Naturstein, Klinker und HolzFür die äußere Gestaltung der Gebäude sind die Materialien Putz, Naturstein, Klinker und Holz
zulässig. Für die Gestaltung der Fassaden der Gemeinschaftsgaragen (GGa) ist zusätzlich auchzulässig. Für die Gestaltung der Fassaden der Gemeinschaftsgaragen (GGa) ist zusätzlich auch
Metall zulässig. Glänzende Materialien sowie dunkle und grelle Fassadenfarben sind nicht zulässig.Metall zulässig. Glänzende Materialien sowie dunkle und grelle Fassadenfarben sind nicht zulässig.
Für die Fassadenfarbe ist ein Hellbezugswert von mindestens 15 bis maximal 80 zu wählen.Für die Fassadenfarbe ist ein Hellbezugswert von mindestens 15 bis maximal 80 zu wählen.

17.217.2 Die Fassade eines Baukörpers soll farblich gleich gestaltet werden. Farbliche Akzente durchDie Fassade eines Baukörpers soll farblich gleich gestaltet werden. Farbliche Akzente durch
Fassadenfarbe oder -material im Bereich von Fensteröffnungen (Loggien, Fenstern usw.) oder fürFassadenfarbe oder -material im Bereich von Fensteröffnungen (Loggien, Fenstern usw.) oder für
einzelne Geschosse sind zulässig.einzelne Geschosse sind zulässig.

17.317.3 Bei Fassadenlängen von über 35 m hat eine deutliche vertikale Gliederung der Fassade inBei Fassadenlängen von über 35 m hat eine deutliche vertikale Gliederung der Fassade in
Fassadenabschnitte zu erfolgen. Die Gliederung kann durch Hervorheben der konstruktivenFassadenabschnitte zu erfolgen. Die Gliederung kann durch Hervorheben der konstruktiven
Abschnitte ( Treppenhäuser, Trennungen zwischen Wohnungen), Vor- und Rücksprünge,Abschnitte ( Treppenhäuser, Trennungen zwischen Wohnungen), Vor- und Rücksprünge,
unterschiedliche Farb- und Materialgestaltung, Fassadenbegrünung (mit mindestens 3 m Breite)unterschiedliche Farb- und Materialgestaltung, Fassadenbegrünung (mit mindestens 3 m Breite)
oder durchgehende Glaselemente (mit mindestens 1 m Breite) erfolgen.oder durchgehende Glaselemente (mit mindestens 1 m Breite) erfolgen.

17.417.4 Die Nord-, West- und Ostfassaden der Gemeinschaftsgaragen (GGa) sind allseitig auf mindestensDie Nord-, West- und Ostfassaden der Gemeinschaftsgaragen (GGa) sind allseitig auf mindestens
80 % ihrer Länge mit Kletter- bzw. Rankpflanzen zu begrünen. Die Fassadenbegrünungen sind80 % ihrer Länge mit Kletter- bzw. Rankpflanzen zu begrünen. Die Fassadenbegrünungen sind
dauerhaft zu unterhalten.dauerhaft zu unterhalten.

15.415.4 Innerhalb der festgesetzten Flächen und entlang der Fassadenabschnitte „Verkehrslärm I“ werdenInnerhalb der festgesetzten Flächen und entlang der Fassadenabschnitte „Verkehrslärm I“ werden
die Orientierungswerte gem. DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ im Tages- sowie imdie Orientierungswerte gem. DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ im Tages- sowie im
Nachtzeitraum überschritten.Nachtzeitraum überschritten.

Für Gebäude innerhalb der festgesetzten Flächen und entlang der Fassadenabschnitte sindFür Gebäude innerhalb der festgesetzten Flächen und entlang der Fassadenabschnitte sind
Schallschutzvorkehrungen gemäß der DIN 4109, Ausgabe 2018-01, Kapitel 7, vorzusehen.Schallschutzvorkehrungen gemäß der DIN 4109, Ausgabe 2018-01, Kapitel 7, vorzusehen.

Nach außen abschließende Bauteile von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen sind so auszuführen,Nach außen abschließende Bauteile von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen sind so auszuführen,
dass sie die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R‘ w,ges gem. DINdass sie die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R‘ w,ges gem. DIN
4109 erfüllen.4109 erfüllen.

15.515.5 Innerhalb der festgesetzten Flächen und entlang der Fassadenabschnitte „Verkehrslärm II“ werdenInnerhalb der festgesetzten Flächen und entlang der Fassadenabschnitte „Verkehrslärm II“ werden
die Lärmsanierungswerte der 16. BImSchG überschritten und es kann daher nicht mehr vondie Lärmsanierungswerte der 16. BImSchG überschritten und es kann daher nicht mehr von
gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen ausgegangen werden.gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen ausgegangen werden.

Für Gebäude innerhalb der festgesetzten Fläche und entlang der Fasadenabschnitte sind auf denFür Gebäude innerhalb der festgesetzten Fläche und entlang der Fasadenabschnitte sind auf den
lärmzugewandten Fassadenseiten die Anordnung von zu öffnenden Fenstern vor schutzbedürftigenlärmzugewandten Fassadenseiten die Anordnung von zu öffnenden Fenstern vor schutzbedürftigen
Aufenthaltsräumen von Wohnungen nicht zulässig. Ausnahmen sind nur dann zulässig, wenn durchAufenthaltsräumen von Wohnungen nicht zulässig. Ausnahmen sind nur dann zulässig, wenn durch
Konstruktionen gewährleistet wird, dass vor den Fenstern der Aufenthaltsräume dieKonstruktionen gewährleistet wird, dass vor den Fenstern der Aufenthaltsräume die
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchG von tags 64 dB(A) und nachts 54 dB(A) dauerhaftImmissionsgrenzwerte der 16. BImSchG von tags 64 dB(A) und nachts 54 dB(A) dauerhaft
eingehalten werden.eingehalten werden.

15.615.6 Sofern in Schlafräumen die Orientierung mindestens eines Fensters an den lärmabgewandtenSofern in Schlafräumen die Orientierung mindestens eines Fensters an den lärmabgewandten
Fassaden nicht umsetzbar ist, ist durch den Einbau von fensterunabhängigen, schallgedämmtenFassaden nicht umsetzbar ist, ist durch den Einbau von fensterunabhängigen, schallgedämmten
Lüftungseinrichtungen bzw. einer zentralen Lüftungsanlage für eine ausreichende Belüftung zuLüftungseinrichtungen bzw. einer zentralen Lüftungsanlage für eine ausreichende Belüftung zu
sorgen. Wohn-/Schlafräume in Ein-Zimmer-Wohnungen sowie Kinderzimmer sind wie Schlafräumesorgen. Wohn-/Schlafräume in Ein-Zimmer-Wohnungen sowie Kinderzimmer sind wie Schlafräume
zu beurteilen.zu beurteilen.

15.715.7 Für Außenwohnbereiche einer Wohnung ist entweder durch Orientierung an lärmabgewandtenFür Außenwohnbereiche einer Wohnung ist entweder durch Orientierung an lärmabgewandten
Gebäudeseiten oder durch bauliche Schallschutzmaßnahmen wie z.B. Balkonverglasung,Gebäudeseiten oder durch bauliche Schallschutzmaßnahmen wie z.B. Balkonverglasung,
sicherzsutellen, dass in den Außenwohnbereichen der Dauerschallpegel tags von 62 dB(A)sicherzsutellen, dass in den Außenwohnbereichen der Dauerschallpegel tags von 62 dB(A)
eingehalten wird.eingehalten wird.

DurchfahrtshöheDurchfahrtshöhe
min. 4,5mmin. 4,5m
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II Nachrichtliche Übernahmen

Bestehendes Flurstück mit FlurstücksnummerBestehendes Flurstück mit Flurstücksnummer

Bestandsgebäude mit NummerierungBestandsgebäude mit Nummerierung
121121

Kartierung bekannter Baudenkmäler nach Art. 1 Abs. 2 und Art. 2 BayDSchGKartierung bekannter Baudenkmäler nach Art. 1 Abs. 2 und Art. 2 BayDSchG

1.1. NormenauslegungNormenauslegung
Wird bei zeichnerischen oder textlichen Festsetzungen auf DIN-Normen verwiesen, muss derWird bei zeichnerischen oder textlichen Festsetzungen auf DIN-Normen verwiesen, muss der
Plangeber sicherstellen, dass die Planbetroffenen sich ebenso vom Inhalt der DIN-VorschriftPlangeber sicherstellen, dass die Planbetroffenen sich ebenso vom Inhalt der DIN-Vorschrift
verlässlich Kenntnis verschaffen können, wofür die Bekanntmachung alleine nicht ausreicht. Dieverlässlich Kenntnis verschaffen können, wofür die Bekanntmachung alleine nicht ausreicht. Die
Verwaltung stellt hierbei die in Bezug genommenen DIN-Borschriften bei der Verwaltungsstelle, beiVerwaltung stellt hierbei die in Bezug genommenen DIN-Borschriften bei der Verwaltungsstelle, bei
der auch der Bebauungsplan eingesehen werden kann, zur Einsicht bereit.der auch der Bebauungsplan eingesehen werden kann, zur Einsicht bereit.

2.2. Geplante BaumpflanzungenGeplante Baumpflanzungen
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt über Bäume, unterirdische LeitungenHinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt über Bäume, unterirdische Leitungen
und Kanäle“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 zuund Kanäle“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 zu
beachten.beachten.

Die Umsetzung der zeichnerischen und textlichen Festsetzungen zu Baumpflanzungen im MU ist inDie Umsetzung der zeichnerischen und textlichen Festsetzungen zu Baumpflanzungen im MU ist in
qualifizierten Freiflächengestaltungsplänen für die einzelnen Quartiere nachzuweisen.qualifizierten Freiflächengestaltungsplänen für die einzelnen Quartiere nachzuweisen.

4.4. Städtische SatzungenStädtische Satzungen
Zur Ermittlung der erforderlichen Stellplätze für Kfz und Fahrräder und über deren AusführungZur Ermittlung der erforderlichen Stellplätze für Kfz und Fahrräder und über deren Ausführung
sowie der erforderlichen Baumpflanzungen und sonstigen Durchgrünungen gilt diesowie der erforderlichen Baumpflanzungen und sonstigen Durchgrünungen gilt die
Stellplatzsatzung der Stadt Bamberg vom 11.08.2014.Stellplatzsatzung der Stadt Bamberg vom 11.08.2014.

Regenerative Energienutzung wird empfohlen. Ein geringerer Energiebedarf der zu errichtendenRegenerative Energienutzung wird empfohlen. Ein geringerer Energiebedarf der zu errichtenden
Gebäude über gesetzliche Standards / Vorschriften hinaus ist anzustreben.Gebäude über gesetzliche Standards / Vorschriften hinaus ist anzustreben.

Solare Energiegewinnung insbesondere zur Warmwasser- und Eigenstromversorgung mit SpeicherSolare Energiegewinnung insbesondere zur Warmwasser- und Eigenstromversorgung mit Speicher
wird ausdrücklich empfohlen.wird ausdrücklich empfohlen.

Eine angemessene Anzahl der Fahrradstellplätze ist derart zu gestalten, dass sie denEine angemessene Anzahl der Fahrradstellplätze ist derart zu gestalten, dass sie den
Anforderungen für zukünftige E-Mobilität genügen.Anforderungen für zukünftige E-Mobilität genügen.

7.7. EntwässerungEntwässerung
Die Nutzung von Niederschlagswasser (z.B. in Zisternen) wird grundsätzlich empfohlen Die Nutzung von Niederschlagswasser (z.B. in Zisternen) wird grundsätzlich empfohlen 

Kann durch den gewählten Belag nicht das gesamte Oberflächenwasser in das auf demKann durch den gewählten Belag nicht das gesamte Oberflächenwasser in das auf dem
Grundstück befindliche Erdreich versickern, so ist zur Vermeidung von Ableitungen aufGrundstück befindliche Erdreich versickern, so ist zur Vermeidung von Ableitungen auf
Nachbargrundstücke (auch öffentliche Flächen) das Oberflächenwasser auf dem eigenenNachbargrundstücke (auch öffentliche Flächen) das Oberflächenwasser auf dem eigenen
Grundstück zu sammeln und ordnungsgemäß / gepuffert an das öffentliche EntwässerungssystemGrundstück zu sammeln und ordnungsgemäß / gepuffert an das öffentliche Entwässerungssystem
abzuleiten.abzuleiten.

Niederschlagswasser, das auf private Grundstücke fällt, darf gemäß DIN 1986-100 nicht aufNiederschlagswasser, das auf private Grundstücke fällt, darf gemäß DIN 1986-100 nicht auf
öffentliche Verkehrs- bzw. Wegefläche abgeleitet werden.öffentliche Verkehrs- bzw. Wegefläche abgeleitet werden.
Bei der Genehmigungs- und Erschließungsplanung ist zu berücksichtigen, dass tieferliegendeBei der Genehmigungs- und Erschließungsplanung ist zu berücksichtigen, dass tieferliegende
Gebäudeteile (z.B. Tiefgaragen) vor Überflutung geschützt werden müssen.Gebäudeteile (z.B. Tiefgaragen) vor Überflutung geschützt werden müssen.

8.8. BodenarbeitenBodenarbeiten
Bauarbeiten sind bodenschonend vorzunehmen. Die Vorgaben zum besonderen Schutz desBauarbeiten sind bodenschonend vorzunehmen. Die Vorgaben zum besonderen Schutz des
Mutterbodens und zum Umgang und zum Schutz von Boden nach DIN 19731 und § 12 BBodSchVMutterbodens und zum Umgang und zum Schutz von Boden nach DIN 19731 und § 12 BBodSchV
sind dabei zu beachten.sind dabei zu beachten.

Vor Beginn der baulichen Arbeiten ist auf der überbaubaren Grundstücksfläche der OberbodenVor Beginn der baulichen Arbeiten ist auf der überbaubaren Grundstücksfläche der Oberboden
abzutragen, getrennt zu lagern und nach Abschluss der Baumaßnahme wieder einzubauen. Er darfabzutragen, getrennt zu lagern und nach Abschluss der Baumaßnahme wieder einzubauen. Er darf
nicht durch Baumaschinen verdichtet, mit Unterboden vermischt oder überlagert werden. Dienicht durch Baumaschinen verdichtet, mit Unterboden vermischt oder überlagert werden. Die
Bodenmieten sind bei einer Lagerungsdauer von mehr als 2 Monaten zu begrünen. Um dieBodenmieten sind bei einer Lagerungsdauer von mehr als 2 Monaten zu begrünen. Um die
Verdichtung durch Auflast zu begrenzen, sollte die Mietenhöhe bei Oberbodenmaterial höchstens 2Verdichtung durch Auflast zu begrenzen, sollte die Mietenhöhe bei Oberbodenmaterial höchstens 2
m, bei Unterbodenmieten höchstens 4 m betragen. Überschüssiges Oberbodenmaterial ist unterm, bei Unterbodenmieten höchstens 4 m betragen. Überschüssiges Oberbodenmaterial ist unter
Beachtung des § 12 BBodSchV bevorzugt am Entstehungsort oder, nur wenn dies nicht möglich ist,Beachtung des § 12 BBodSchV bevorzugt am Entstehungsort oder, nur wenn dies nicht möglich ist,
ortsnah auf landwirtschaftlich genutzten Flächen zu verwerten. Die geplanten Grün- undortsnah auf landwirtschaftlich genutzten Flächen zu verwerten. Die geplanten Grün- und
Ausgleichsflächen sollten nicht befahren werden, um verdichtungsempfindliche Böden nicht zuAusgleichsflächen sollten nicht befahren werden, um verdichtungsempfindliche Böden nicht zu
beeinträchtigen. Um zusätzlich möglichen Verdichtungen vorzubeugen, soll das Gelände nur beibeeinträchtigen. Um zusätzlich möglichen Verdichtungen vorzubeugen, soll das Gelände nur bei
trockenen Boden- und Witterungsverhältnissen befahren werden.trockenen Boden- und Witterungsverhältnissen befahren werden.

Sollte im Rahmen von Erdarbeiten Boden gefunden werden, der durch seine BeschaffenheitSollte im Rahmen von Erdarbeiten Boden gefunden werden, der durch seine Beschaffenheit
(Fremdbestandteile, Verfärbung, Geruch o.Ä.) einen Altlastenverdacht vermuten lässt, so sind die(Fremdbestandteile, Verfärbung, Geruch o.Ä.) einen Altlastenverdacht vermuten lässt, so sind die
Erdarbeiten sofort einzustellen. Die zuständigen Stellen beim Umweltamt Bamberg und dasErdarbeiten sofort einzustellen. Die zuständigen Stellen beim Umweltamt Bamberg und das
Wasserwirtschaftsamt Kronach sind in diesem Fall umgehend zu verständigen.Wasserwirtschaftsamt Kronach sind in diesem Fall umgehend zu verständigen.

Vor Tiefeneingriffen, speziell bei Erdarbeiten an/in bekannten und z.Zt. verschlossenenVor Tiefeneingriffen, speziell bei Erdarbeiten an/in bekannten und z.Zt. verschlossenen
militärischen Hohlformen, ist die Baubegleitung durch einen Kampfmittelräumdienst bzw. einenmilitärischen Hohlformen, ist die Baubegleitung durch einen Kampfmittelräumdienst bzw. einen
Feuerwerker (Zulassung § 7 und § 20 SprengG) erforderlich.Feuerwerker (Zulassung § 7 und § 20 SprengG) erforderlich.

Es wird darauf hingewiesen, dass grundsätzlich keine Kampfmittelfreigabe erfolgen kann, so dassEs wird darauf hingewiesen, dass grundsätzlich keine Kampfmittelfreigabe erfolgen kann, so dass
bei Erdarbeiten, auch in bereits geräumten Bereichen, weiterhin mit Munitionsfunden zu rechnenbei Erdarbeiten, auch in bereits geräumten Bereichen, weiterhin mit Munitionsfunden zu rechnen
ist.ist.

DD

Bestandsgebäude im Plangebiet mit US-NummerierungBestandsgebäude im Plangebiet mit US-Nummerierung

Biotopkartierung der Stadt BambergBiotopkartierung der Stadt Bamberg

3.3. Umsetzung des GrünordnungsplansUmsetzung des Grünordnungsplans
Auf Ebene der Genehmigungsplanung in den einzelnen Teilflächen sind zu den BauanträgenAuf Ebene der Genehmigungsplanung in den einzelnen Teilflächen sind zu den Bauanträgen
qualifizierte Freiflächengestaltungspläne vorzulegen, in denen die Umsetzung derqualifizierte Freiflächengestaltungspläne vorzulegen, in denen die Umsetzung der
grünordnerischen Festsetzungen nachzuweisen ist.grünordnerischen Festsetzungen nachzuweisen ist.

6.6. GrundwasserGrundwasser
Wird im Zuge von Baumaßnahmen (auch Erschließungsmaßnahmen) unerwartet GrundwasserWird im Zuge von Baumaßnahmen (auch Erschließungsmaßnahmen) unerwartet Grundwasser
erschlossen, so sind die Arbeiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellenerschlossen, so sind die Arbeiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen
und das Umweltamt Bamberg zu benachrichtigen.und das Umweltamt Bamberg zu benachrichtigen.

Die vorübergehende Absenkung bzw. die Entnahme (Bauwasserhaltung) während der BauarbeitenDie vorübergehende Absenkung bzw. die Entnahme (Bauwasserhaltung) während der Bauarbeiten
stellt einen Benutzungstatbestand nach § 9 WHG dar und bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnisstellt einen Benutzungstatbestand nach § 9 WHG dar und bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis
nach Art. 70 BayWG. Aufgrund des zu erwartenden Grundwasserstands von 2-5m unter dernach Art. 70 BayWG. Aufgrund des zu erwartenden Grundwasserstands von 2-5m unter der
Geländeroberkante ist zudem mit dauerhaften Einwirkungen auf das Grundwasser,Geländeroberkante ist zudem mit dauerhaften Einwirkungen auf das Grundwasser,
beispielsweisedurch Tiefgaragen oder Kellergeschosse, zu rechnen (indirekte Gewässerbenutzung,beispielsweisedurch Tiefgaragen oder Kellergeschosse, zu rechnen (indirekte Gewässerbenutzung,
§ 9 Abs. 2 WHG). Es bedarf dafür einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach Art. 15 BayWG.§ 9 Abs. 2 WHG). Es bedarf dafür einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach Art. 15 BayWG.

Eine Ableitung von Grundwasser ist höchstens kurzfristig, für die Dauer der Bauzeit, zulässig. EineEine Ableitung von Grundwasser ist höchstens kurzfristig, für die Dauer der Bauzeit, zulässig. Eine
ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflächengewässer istständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflächengewässer ist
unzulässig.unzulässig.

Bauliche Maßnahmen an dem Denkmalbestand bedürfen der denkmalrechtlichen Erlaubnis nachBauliche Maßnahmen an dem Denkmalbestand bedürfen der denkmalrechtlichen Erlaubnis nach
Art. 6 Denkmalschutzgesetz (DSchG).Art. 6 Denkmalschutzgesetz (DSchG).

Auf Art. 8 Bayerisches Denkmalschutzgesetz (Auffinden von Bodendenkmälern) wird hingewiesen.Auf Art. 8 Bayerisches Denkmalschutzgesetz (Auffinden von Bodendenkmälern) wird hingewiesen.
Alle Beobachtungen und Funde (z.B. Bodenverfärbungen, Holzreste, Mauern, Metallgegenstände,Alle Beobachtungen und Funde (z.B. Bodenverfärbungen, Holzreste, Mauern, Metallgegenstände,
Steingeräte, Scherben und Knochen) müssen unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern, derSteingeräte, Scherben und Knochen) müssen unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern, der
Unteren Denkmalschutzbehörde oder direkt dem Bayerischen Landesamt für DenkmalpflegeUnteren Denkmalschutzbehörde oder direkt dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege
mitgeteilt werden.mitgeteilt werden.

10.10.Vermeidung von LichtemissionenVermeidung von Lichtemissionen
Gemäß Art. 15 BayImSchG ist es nach 23 Uhr und bis zu Morgendämmerung verboten, dieGemäß Art. 15 BayImSchG ist es nach 23 Uhr und bis zu Morgendämmerung verboten, die
Fassaden baulicher Anlagen der öffentlichen Hand zu beleuchten, soweit das nicht aus GründenFassaden baulicher Anlagen der öffentlichen Hand zu beleuchten, soweit das nicht aus Gründen
der öffentlichen Sicherheit erforderlich oder durch oder auf Grund Rechtsvorschrift vorgeschriebender öffentlichen Sicherheit erforderlich oder durch oder auf Grund Rechtsvorschrift vorgeschrieben
(z.B. Bayerisches Straßen- und Wegegesetz) ist. Himmelsstrahler und Einrichtungen mit ähnlicher(z.B. Bayerisches Straßen- und Wegegesetz) ist. Himmelsstrahler und Einrichtungen mit ähnlicher
Wirkung (dazu zählen sämtliche Einrichtungen mit nach oben gerichtetem Lichtstrahl undWirkung (dazu zählen sämtliche Einrichtungen mit nach oben gerichtetem Lichtstrahl und
weitläufiger Sichtbarkeit) sind unzulässig. Diese Regelung bezweckt in erster Linie den Erhalt vonweitläufiger Sichtbarkeit) sind unzulässig. Diese Regelung bezweckt in erster Linie den Erhalt von
Fledermausquartieren in und an Gebäuden. Ausgenommen hiervon sind sicherheitsrelevanteFledermausquartieren in und an Gebäuden. Ausgenommen hiervon sind sicherheitsrelevante
Beleuchtungen zur Einbruch- und Vandalismusabwehr.Beleuchtungen zur Einbruch- und Vandalismusabwehr.

Die Außenbeleuchtung (privat und öffentlich) sollte aus Artenschutzgründen als LED-BeleuchtungDie Außenbeleuchtung (privat und öffentlich) sollte aus Artenschutzgründen als LED-Beleuchtung
mit höchstens 2700 K umgesetzt werden.mit höchstens 2700 K umgesetzt werden.

11.11.BaulärmBaulärm
Baustellen sind gem. § 22 Bundes-Immissionsschutzgesetz so einzurichten und zu betreiben, dasBaustellen sind gem. § 22 Bundes-Immissionsschutzgesetz so einzurichten und zu betreiben, das
von ihnen keine schädlichen Umwelteinwirkungen ausgehen, die nach dem Stand der Technikvon ihnen keine schädlichen Umwelteinwirkungen ausgehen, die nach dem Stand der Technik
vermeidbar sind. Ob bei dem Betrieb einer Baustelle schädliche Umwelteinwirkungen durchvermeidbar sind. Ob bei dem Betrieb einer Baustelle schädliche Umwelteinwirkungen durch
Geräusche entstehen, wird nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegenGeräusche entstehen, wird nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen
Baulärm beurteilt. Sofern erhebliche Belästigungen durch Baulärm nicht ausgeschlossen werdenBaulärm beurteilt. Sofern erhebliche Belästigungen durch Baulärm nicht ausgeschlossen werden
können, sind geeignete Vorsorgemaßnahmen unter der Berücksichtigung deskönnen, sind geeignete Vorsorgemaßnahmen unter der Berücksichtigung des
Angemessenheitsgrundsatzes und unter Berücksichtigung des Standes der Technik zu treffen.Angemessenheitsgrundsatzes und unter Berücksichtigung des Standes der Technik zu treffen.
Diese umfassen sowohl technische als auch organisatorische Maßnahmen zur Vermeidung vonDiese umfassen sowohl technische als auch organisatorische Maßnahmen zur Vermeidung von
Lärm.Lärm.

12.12.RichtfunkRichtfunk

Zu den dargestellten Richtfunkverbindungen ist ein horizontaler Schutzabstand von mind. 30 m undZu den dargestellten Richtfunkverbindungen ist ein horizontaler Schutzabstand von mind. 30 m und
ein vertikaler Schutzabstand von mind. 15 m einzuhalten. Bei geplanten Konstruktionen sowie fürein vertikaler Schutzabstand von mind. 15 m einzuhalten. Bei geplanten Konstruktionen sowie für
notwendige Baukräne in diesen Bereichen sind Abstimmungen mit dem Richtfunkbetreibernotwendige Baukräne in diesen Bereichen sind Abstimmungen mit dem Richtfunkbetreiber
vorzunehmen.vorzunehmen.
Die Richtfunkverbindung 1 verläuft in einem vertikalen Korridor zwischen 33 m und 43 m.Die Richtfunkverbindung 1 verläuft in einem vertikalen Korridor zwischen 33 m und 43 m.
Die Richtfunkverbindung 2 verläuft in einem vertikalen Korridor zwischen 11 m und 41 m.Die Richtfunkverbindung 2 verläuft in einem vertikalen Korridor zwischen 11 m und 41 m.

Übernahme vorhandener RinchtfunkstreckenÜbernahme vorhandener RinchtfunkstreckenRichtfunk 1Richtfunk 1

5093/355093/35

13.13.LärmschutzLärmschutz
Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplans, wennEin Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplans, wenn
der Beurteilungspegel den Immissionsrichtwert an den maßgeblichen Immissionsorten umder Beurteilungspegel den Immissionsrichtwert an den maßgeblichen Immissionsorten um
mindestens 15 dB unterschreitet (Relevanzgrenze).mindestens 15 dB unterschreitet (Relevanzgrenze).

N° 7123N° 7123

5.5. Energie & E-MobilitätEnergie & E-Mobilität

9.9. Bodenschutz / Altlasten / KampfmittelBodenschutz / Altlasten / Kampfmittel

1.1. Denkmalschutz und BodendenkmälerDenkmalschutz und Bodendenkmäler
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Personalwesen undPersonalwesen und
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SATZUNGSATZUNG
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STADT BAMBERGSTADT BAMBERG
STADTPLANUNGSAMTSTADTPLANUNGSAMT

Harald LangHarald Lang
ltd. Baudirektorltd. Baudirektor

328C328C
BebauungsplanBebauungsplan
mit integriertemmit integriertem

GrünordnungsplanGrünordnungsplan
für das Gebiet "Lagarde Campus" zwischenfür das Gebiet "Lagarde Campus" zwischen
Zollnerstraße, Berliner Ring, Pödeldorfer Straße undZollnerstraße, Berliner Ring, Pödeldorfer Straße und
WeißenburgstraßeWeißenburgstraßeKonversionKonversion

Der Konversionssenat der Stadt Bamberg hat in der Sitzung vom 13.02.2019 gemäß § 2 Abs. 1Der Konversionssenat der Stadt Bamberg hat in der Sitzung vom 13.02.2019 gemäß § 2 Abs. 1
BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans mit integriertem Grünordnungsplan beschlossen.BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans mit integriertem Grünordnungsplan beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 01.03.2019 ortsüblich bekanntgemacht.Der Aufstellungsbeschluss wurde am 01.03.2019 ortsüblich bekanntgemacht.

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung undDie frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und
Anhörung für das Konzept des Bebauungsplans mit integriertem Grünordnungsplan in der Fassung vomAnhörung für das Konzept des Bebauungsplans mit integriertem Grünordnungsplan in der Fassung vom
17.07.2019 hat in der Zeit vom 02.09.2019 bis 20.09.2019 stattgefunden.17.07.2019 hat in der Zeit vom 02.09.2019 bis 20.09.2019 stattgefunden.

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1
BauGB für das Konzept des Bebauungsplans mit integriertem Grünordnungsplan in der Fassung vomBauGB für das Konzept des Bebauungsplans mit integriertem Grünordnungsplan in der Fassung vom
17.07.2019 hat in der Zeit vom 29.07.2019 bis 20.09.2019 stattgefunden.17.07.2019 hat in der Zeit vom 29.07.2019 bis 20.09.2019 stattgefunden.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplans mit integriertem Grünordnungsplan in der Fassung vom 22.01.2020Zu dem Entwurf des Bebauungsplans mit integriertem Grünordnungsplan in der Fassung vom 22.01.2020
wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vomwurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
05.02.2020 bis 18.03.2020 beteiligt.05.02.2020 bis 18.03.2020 beteiligt.

Der Entwurf des Bebauungsplans mit integriertem Grünordnungsplan in der Fassung vom 22.01.2020Der Entwurf des Bebauungsplans mit integriertem Grünordnungsplan in der Fassung vom 22.01.2020
wurde mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 18.02.2020 bis 18.03.2020 öffentlichwurde mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 18.02.2020 bis 18.03.2020 öffentlich
ausgelegt.ausgelegt.

Die Stadt Bamberg hat mit Beschluss des Konversionssenats vom .............................. den BebauungsplanDie Stadt Bamberg hat mit Beschluss des Konversionssenats vom .............................. den Bebauungsplan
mit integriertem Grünordnungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom .............................. alsmit integriertem Grünordnungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom .............................. als
Satzung beschlossen.Satzung beschlossen.

Die Bebauungsplansatzung mit integriertem Grünordnungsplan, bestehendDie Bebauungsplansatzung mit integriertem Grünordnungsplan, bestehend
aus Planzeichnung, Zeichenerklärung und textlichen Festsetzungen,aus Planzeichnung, Zeichenerklärung und textlichen Festsetzungen,
in der Fassung vom ................................ wird hiermit ausgefertigt.in der Fassung vom ................................ wird hiermit ausgefertigt.

Bamberg,  ..................................           .......................................................Bamberg,  ..................................           .......................................................
                                                                            Andreas Starke                                                                            Andreas Starke
                                                                         Oberbürgermeister                                                                         Oberbürgermeister

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan mit integriertem GrünordnungsplanDer Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan
wurde am .............................. gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGBwurde am .............................. gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB
ortsüblich bekannt gemacht.ortsüblich bekannt gemacht.
Der Bebauungsplan mit integriertem GrünordnungsplanDer Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan
ist damit in Kraft getreten.ist damit in Kraft getreten.

Die Begründung des Bebauungsplans mit integriertem GrünordnungsplanDie Begründung des Bebauungsplans mit integriertem Grünordnungsplan
wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststundenwird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden
im Stadtplanungsamt zu jedermanns Einsicht bereitgehaltenim Stadtplanungsamt zu jedermanns Einsicht bereitgehalten
und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.
Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGBAuf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB
und die §§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.und die §§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.

Bamberg,  ..................................           .......................................................Bamberg,  ..................................           .......................................................
                                                                         Stadtplanungsamt                                                                         Stadtplanungsamt

Bearb.: Büro KlebeBearb.: Büro Klebe

Gez.:Gez.:

Planzeichnung Planzeichnung Maßstab 1:1000Maßstab 1:1000

Andreas.Hirt
Textfeld
Anlage 1




